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1 EINLEITUNG 

1.1  Integrierter, städtebaulicher Rahmenplan / Workshopverfahren zur 
Stadtteilentwicklung 

Das Gebiet nördlich der Liebenauer Tangente im Bereich Münzgrabenstraße, Engelbert-Rückl-
Gasse bis Weinholdstraße (Abb. 1) soll im Zusammenhang baulicher Realisierungsvorhaben 
weiterentwickelt werden.  Entsprechende Interessen der Grundstückseigentümer „Projekt 
Weinholdstraßen 24 Immobilien GmbH“, Entwicklungsinteressen und Anforderungen 
umgebender Anrainer:innen, Funktionen und Nutzungen des direkten und erweiterten Umfelds, 
wie auch grdl. räumliche Parameter (Stadteingang Ost, Siedlungsstruktur, u.ä.) und städtische 
Grundlagen, sind Teil dieser Aufgabe bzw. in diese Aufgabe miteinzubeziehen  

Das zirka 1,5 ha große Gebiet in südöstlicher Stadtrandlage beinhaltet großteils Flächen des 
genannten Projektentwicklers, aber auch Flächen weiterer Eigentümer, welche ebenso 
mitbearbeitet werden. Das Gebiet liegt direkt an der Liebenauer Tangente, damit am Übergang 
des Autobahnanschlusses zur A2 nach Graz Ost und wird somit auch das künftige Stadtbild und 
die Silhouette der Eingangssituation nach Graz mitprägen. Parallel dazu trennen die 
Liegenschaften und deren künftige Bebauung die nördlich anliegende, kleinteilige 
Siedlungsstruktur mit einem Schwerpunkt an privaten Einfamilienhäusern, welche aktuell noch 
mit Schallschutzwänden zur Tangente abgetrennt sind. In unmittelbarer Nähe sind zudem 
großflächige Infrastrukturen (Stadion, Platzräume, Straßenbahn, verkehrliche Strukturen des 
Stadteingangs, etc.) vorzufinden. Die Werkzeuge der Raumplanung bieten die Grundlage der 
weiteren Entwicklung (STEK; FLÄWI; RLB). Eine Fotodokumentation über den Bestand befindet 
sich in Punkt 8. 

Ziel ist somit die Erarbeitung eines integrierten, städtebaulichen Rahmenplans, der in weiterer 
Folge, eine interdisziplinäre alle Fachbereiche umfassende Grundlage für eine geordnete 
Siedlungsentwicklung herstellt.  

Auf Grundlage des zu erstellenden integrierten, städtebaulichen Rahmenplans werden in 
weiterer Folge mögliche Abänderungen von städtischen Ordnungsplänen abgeleitet, sowie 
Wettbewerbsverfahren und Bebauungsplanverfahren in diesem Gebiet durchgeführt. 
Insbesondere Themen des „städtischen Eingangstors“, des Übergangs zur nördlichen 
Siedlungsstruktur, das Thema einer hochwertigen, stadtbildprägenden Bebauung und deren 
begleitende attraktive öffentliche Räume, sind neben grundlegenden städtebaulichen 
Parametern zu berücksichtigen.  

Ziel ist ein lebendiges Stadtquartier hoher Lebensqualität, kurze Wege, angemessene 
Infrastruktur, dem Ort entsprechende Ausstrahlung, sowie kleinteilige und aktivierende 
Nahversorgung, gewerbliche Nutzungen, hohe Wohn – und Aufenthaltsqualität, gesamtheitliche 
Berücksichtigung der Themen des Klimawandels (Stadt-, Freiraum-, Verkehrsplanung bis 
Hochbau), sowie mikro-klimatischer Parameter, als Beitrag zu einer gesamtheitlichen 
Stadtökologie (Klima Resilienz). Somit soll innerhalb dieses Verfahrens die für den Ort optimale 
und adäquateste städtebauliche Lösung, auch mittels Prüfung der stadtplanerischen Parameter, 
erarbeitet werden. 
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1.1.1 Zeitschiene Workshops  

21.06.2023  Startbesprechung, örtliche Besichtigung und Begehung Areal 
19.07.2023  Startbesprechung Kick-Off Workshop – Gebiets- und Bestandsanalyse 
12.09.2023  Workshop 1 – Variantenuntersuchung 
12.10.2023  Workshop 2 – Vertiefung der Szenarien 
24.11.2023 Workshop 3 – Gegenüberstellung Variante 1 und 2 
14.12.2023 Zwischenbesprechung online – 3D Modell mit Höhendarstellung 
23.01.2024 Zwischenbesprechung online – Vertiefung des Entwurfes anhand des 3D Modells 
06.03.2024  Abschlussworkshop 
 

Sowie ergänzende Teilbesprechungen des Planungsteams. 

Im Anschluss an den Abschlussworkshop erfolgte die Berichtserstellung. 
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2 DAS PLANUNGSGEBIET - ANALYSE 

2.1 Gebietscharakter 

2.1.1 Lage im Stadtgefüge 

 
Abbildung 1 Bearbeitungsgebiet, Quelle: Luftbild (2022), Quelle: Stadt Graz – Stadtvermessung/ CapturCat 

Das Rahmenplangebiet liegt im Süden von Graz im Bezirk Jakomini, an der östlichen Stadteinfahrt 
Liebenauer Tangente und der Münzgrabenstraße. Das Planungsgebiet liegt in einem sehr 
heterogenen Umfeld, zwischen dem Fußballstadion „Merkur Arena“ und dem neu gestalteten 
Bertha-von-Suttner-Platz im Westen und dem repräsentativen, gewerblich genutzten Gebäude 
„Schwarzer Panter“ südlich der Liebenauer Tangente. Im direkten Umfeld des Planungsgebietes 
finden sich von Einfamilienh ngen, über 8-geschoßige ausbebauu Wohnbauten der 1960er Jahre 
bis hin zu Industrie- und Gewerbebauten die unterschiedlichsten Bebauungstypologien. 
Fotodokumentation des Areals siehe Punkt 8. 

Das Planungsgebietsgebiet umfasst die Grundstücke Nr. 2550/2, 2551/2, 2552/1, 2552/2, 2565, 
2566/1, 2566/2, 2566/3, 2567/1, 2567/7, 2567/13, 2567/20, 2567/24, 2568, 2569/1, 2569/2, 
2570/1, 2571/1, 2571/2, 2572/2, 2573/1, 2573/2, 2574, 2575 und 2772, alle in der KG 63106 
Jakomini. 
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2.1.2 Historische Entwicklung  

Die Münzgrabenstraße ist als historische Verbindung in den Süden schon in der Josephinischen 
Landesaufnahme ersichtlich. Diese wichtige ehemalige Ausfahrtsstraße wurde langsam von der 
inneren und äußeren Jakoministraße (seit 1935 Conrad von Hötzendorf Straße) abgelöst. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 

 

 

Errichtung der Liebenauer Tangente als Autobahnzubringer als logische Konsequenz der 
Verkehrskonzepte der 70er Jahre ersichtlich auf einem Luftbild aus dem Jahr 1969. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 2 Josephinische Landesaufnahme; Quelle: Innerösterreich (1784–1785) 

Abbildung 3 Bildflug 1969 - Liebenau © BEV; Quelle: Luftbildarchiv Stadt Graz 
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2.1.3 Gebietscharakter – Nutzung 

Der Gebietscharakter der 
Umgebung zeigt sich 
durchwegs durchmischt. Vom 
Einfamilienhausgebiet mit 
kleineren Gewerbenutzungen 
spannt sich der Bogen über 
mehrgeschoßigen Wohnbau 
mit Gewerbenutzungen in 
den Sockelgeschoßen bis zu 
öffentlichen Nutzungen wie 
Stadion mit Stadionturm. 
Auch das Einkaufszentrum 
Murpark liegt in erreichbarer 
Nähe. 

 

 

 

 

 

2.1.4 Verkehrsanbindung 

Die Begrenzung des zu 
bebauenden Areals erfolgt 
durch die Liebenauer 
Tangente nach Süden und die 
Münzgrabenstraße nach 
Westen. Im Norden schließt 
ein großflächiges 
Einfamilienhausgebiet an. Im 
Osten besteht ebenfalls eine 
öffentliche Straße 
(Weinholdstraße) für Rad- und 
Fußverkehr. 

Das Baugebiet liegt somit an 
zwei stark lärmbelasteten 
Straßenverbindungen.  

Nach Norden zum     
Einfamilienhausgebiet fehlt 
die Verbindung.  Auf Grund 
von Privatstraßen ist eine 
Nord-Süd Anbindung nicht  

     leicht möglich. 

Abbildung 4 Nutzungen, Quelle:  balloon architekten ZT-OG 

Abbildung 5 Verkehrsanbindung, Quelle:  balloon architekten ZT-OG 
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Entlang der Liebenauer Tangente besteht derzeit noch eine Lärmschutzwand. Wegen geänderter 
Zuständigkeiten (ehemals Bundesstraße, jetzt Gemeindestraße) besteht für die Anrainer:innen 
kein Rechtsanspruch auf diese und sie kann entfernt werden. 

 

2.1.5 Stadtentwicklung in der Umgebung 

 

Abbildung 6 Stadtentwicklung Projekte, Quelle:  balloon architekten ZT-OG 

Die Conrad-von-Hötzendorf-Straße ist Zentrum der Umstrukturierung im südlichen 
Jakominiviertel. Zahlreiche Wettbewerbe und Bauvorhaben machen die zukünftig geplante 
Verdichtung ersichtlich. Grundprinzip ist eine gemischte gewerbliche Nutzung im Sockelgeschoß 
und Wohnen in den oberen Geschoßen. Ein Gebäudekomplex, das „Ost“ der Venta Group mit 
dem neugestalteten städtischem Vorplatz, dem Bertha von Suttner-Platz, ist bereits errichtet. Die 
sich entwickelnden Stadtstrukturen sind allerdings durch die Kreuzung 
Münzgrabenstraße/Liebenauer Hauptstraße deutlich vom Planungsgebiet abgegrenzt.  

Südlich der Liebenauer Tangente schließt ein weiteres Entwicklungsgebiet an. Das markante 
Bürogebäude der Fa. Pachleitner ist nur der erste Teil, ein 75 Meter hoher Turm ist in Planung, 
dazwischen spannt sich die neue Kreuzung Lister Gasse und die zukünftige Zufahrt in das 
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gegenständliche Planungsgebiet auf. Ein Bebauungsplan für ein größeres Wohngebiet südlich der 
Liebenauer Tangente trägt zur weiteren Verdichtung bei. 

 

2.2 Naturraum und Landschaft  
 

 

Abbildung 7 Franz.Kataster 1820 Graz Quelle: GIS Steiermark und studio boden  

2.2.1 Landschaftsgeschichte 

Das heutige Bearbeitungsgebiet lag im Jahre 1820 in der Gemeinde Harmsdorf am Harmsdorfer 

Acker, umgeben von Feuchtwiesen und Obstgärten. Schon zur damaligen Zeit befanden sich dort 

ausgedehnte Ackerflächen und landwirtschaftliche Produktion. Entlang der Mur in den Süden 

befanden sich noch Auen und Feuchtgebiete mit natürlichen Pflanzenvorkommen. Wo sich heute 

noch der Harmsdorferpark befindet, befand sich eine formale Ziergartenanlage. Die 

Münzgrabenstraße bestand bereits zu dieser Zeit und führte von der Innenstadt, vorbei am Schloß 

Münzgraben Richtung Süden weiter. Der Name Münzgraben, kann nicht ganz verfolgt werden, es 

wird angenommen, dass es im Zusammenhang mit dem „Minzgraben“, einem Minzevorkommen 

in dieser Gegend steht. Minze galt damals als wichtige Heilpflanze. Daher kommt der Name 

Münzgraben immer wieder vor und bestätigt den Standort des Schloss Münzgraben und den 

Klostergarten. 
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2.2.2 Naturräumliche Gliederung 

 

Abbildung 8 Quelle: GIS Steiermark und studio boden  

  

Die Landschaftsgliederung im Bearbeitungsgebiet lässt sich mit Tälern und dem Grazer Feld 

(Siedlungsgebiet) beschreiben. Das Grazer Feld verläuft vom Murtal zwischen dessen Austritt aus 

den Alpen in Weinzödl am nördlichen Stadtrand von Graz bis zu Enge von Wildon im Süden und 

ist ein weitläufiger Talraum. Angrenzend dazu befindet sich das Außeralpine Becken und das 

Oststeirische Riedelland. Das oststeirische Riedelland ist eine wellige Hügellandschaft die sich vor 

allem in östliche Richtung erstreckt. Das Grazer Feld ist die im Grazer Becken liegende Talebene. 

Es handelt sich um ein fruchtbares Ackerland, das im Norden durch die Stadt und ihre Vororte 

weitgehend verbaut ist.  

 

2.2.3 Geologie, Böden + Topografie  

 

Abbildung 9 Quelle: GIS Steiermark und studio boden  

 

Das Projektgebiet befindet sich im Bereich der Niederterrasse im Grazer Becken. Angrenzend 

befinden sich junge Talböden und ehemalige Auzonen. Die jungen Talböden und spätglazialen 

Terrassen bestehen aus Sedimenten (Flussablagerungen) bestehend aus Kies, Sand und Gestein.  

Diese Sedimente sind als Grundwasserspeicher in dem Gebiet von Bedeutung. Der kies- und 

sandgeprägte Untergrund resultiert in einer hohen Durchlässigkeit.  
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Abbildung 10 Quelle: GIS Steiermark und studio boden  

 

2.2.4 Klimatische Rahmenbedingungen  

 

Abbildung 11 Quelle: Geodaten Graz geodaten.graz.at  

 

Das Projektgebiet befindet sich in einer Tal- und Terrassenlage. Hier kommen häufig seichte 

Talnebel und Nebelverfrachtungen vom Grazer Feld in das Stadtgebiet vor und es besteht generell 

die Tendenz zu seichten Bodeninversionen und Lockerungen. Vom Norden und Osten, aus dem 

welligen oststeierischen Riedelland, kann Frischluft in das Grazer Becken einströmen. Das 

Projektgebiet liegt in keiner stark klimatisch benachteiligten Tallage, jedoch muss der Grad der 

lokalen Durchlüftungsbedingungen (Unterbindung von möglichen Kaltluftabflussbarrieren durch 

Bauten) bei der Planung berücksichtigt und integriert werden. 

 

Klima 

Die durchschnittliche Jahrestemperatur am Standort Liebenauer Tangente beträgt 9,7 Grad. 
Insgesamt gibt es 7,7 Tropentage pro Jahr. Tropentagen werden hier als Tage mit einer 
Tageshöchsttemperatur von über mind. 30 Grad gerechnet.  

 

 

 



 RPL Liebenauer Tangente 

  15 / 76 

Wind 

 

Abbildung 12 Stadtklimakarte Quelle: Geodaten Graz und studio boden 

Das Bearbeitungsgebiet liegt in der Zone der Murtalabwinde welche in ca. 50 - 200m Höhe 
auftreten können. Auch von Süden kommende Flurwinde in der Höhe 30 - 70 m treten im Gebiet 
auf. Im Bereich des Bearbeitungsgebietes kommt es häufig zu Windscherungen 
(Richtungsänderungen) der Flurwinde mit darüber strömenden Murtalwinden. Auch 
Nebelverfrachtungen sind vor zu finden. Durch diese klimatischen Gegebenheiten ist es 
notwendig, bestimmte planerische Hinweise in die Bearbeitung auf zu nehmen: 

·  Mittlere Bebauung 

·  Flächenentsiegelung durchführen  

·  Gebäuderichtung (Nord-Süd) einhalten  

·  Nutzungsbeschränkungen in bestimmten Höhen 
 

2.2.5 Waldstrukturen 

  

Abbildung 13 Quelle: GIS Steiermark und studio boden 
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Durch den Klimawandel verändern sich die Wald/Baumstandorte in der Stadt. Ersichtlich ist hier 

die Veränderung durch den Klimawandel zwischen 2035 bis 2065. Die stärkste Veränderung der 

Baumstandorte vollzieht sich am Stadtrand. Die Anpassung entlang des Bearbeitungsgebietes 

entwickelt sich Richtung Balkan - Eichen - Hainbuchenwald und einem mild bis sehr warmes 

subkontinentales Klima an den Standorten entlang Liebenauer Tangente und Münzgrabenstraße.    
 

2.2.6 Anbindung Grün- und Freiraum in die Umgebung  

  

Abbildung 14 Grünstrukturen Quelle: Skizze studio boden 

 

Das Bearbeitungsgebiet ist nur bedingt erschlossen und teilweise nicht zugänglich, jedoch stellt 

es ein Bindeglied für den übergeordneten Radweg im südlichen Teil des Gebietes dar. Es gibt 

keine Anbindung zu übergeordneten Grünstrukturen im Bezirk bzw. keine Anbindung an das 

übergeordnete Grünraumsystem der Stadt. Das Bearbeitungsgebiet wird durch kleinstrukturierte 

Grünelemente wie Bestandsbäume, Heckenstrukturen, Sträucher und Wiesenflächen geprägt 

und ist größten Teils unversiegelt. Die Anbindung an den Hamersdorferpark im Norden erfolgt 

über die Weihnholdstraße (öffentliches Gut). Durch die Bestandsanalyse ist ersichtlich, dass der 

Bezirk über einen relativ niedrigen Versorgungsgrad mit öffentlichen Grünflächen in der 

Nachbarschaft verfügt. Die bestehende Baumreihe im Süden entlang des Rad- und Fußweges 

schafft eine Art Pufferwirkung zwischen Tangente und EH-Gebiete und sollte daher erhalten 

bleiben. Auch entlang der Münzgrabenstraße kann eine Aufwertung durch eine Baumreihe 

erreicht werden. Der Entwicklung der Grünraumstrukturen im Bearbeitungsgebiet kommt 

hinsichtlich der Abkühlung/Kühlung der Lufttemperatur auf dem Areal und der stark versiegelten 

Umgebung (v.a. im Süden) eine große Bedeutung zu. 

 

Bearbeitungsgebiet
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2.2.7 Bestandsbäume  

Abbildung 15 Bestandsbäume Quelle: Skizze studio boden 

 

Bestandsbäume –– Auszug aus dem Grazer Baumschutzkataster - Grazer Baumschutzverordnung: 

Das Bauvorhaben liegt im Geltungsbereich der Grazer Baumschutzverordnung (siehe 

Baumkataster der Stadt Graz Abb. 2), es gelten die Vorgaben d. Grazer Baumschutzverordnung 

1995 i.d.g.F. 

 

2.3 Verkehrsanbindung 

2.3.1 Radwegenetz 

Auf der südlichen Seite des geplanten Gebäudekomplexes an der Liebenauer Tangente verläuft 

ein vom sonstigen Kfz-Verkehr baulich getrennter Geh- und Radweg, wie auch in Fehler! 

erweisquelle konnte nicht gefunden werden.4 als grüne Linie ersichtlich ist. Über diesen Geh- 

und Radweg kann das südöstlich gelegene Einkaufszentrum „Murpark“ direkt erreicht werden, 

wobei zuvor die Liebenauer Tangente auf Höhe der Haltestelle „Dr.-Lister-Gasse“ über die dort 

vorhandene VLSA-Anlage gequert werden muss.  
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Abbildung 16 Ausschnitt Radwege beim Bauvorhaben; Quelle: Google Maps Radverkehr 

Wie in Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.15 erkennbar bindet der Geh- und 

adweg in nordöstlicher Richtung an den Neufeldweg an, entlang welcher die Hauptradroute 7 

(violett) führt, welche den Grazer Jakominiplatz mit der Ortschaft Raaba verbindet. Im Bereich 

der Weinholdstraße und Schwarzenberggasse wird der Radverkehr im Mischverkehr geführt, 

wobei diese Straßen bzw. Gassen als untergeordnete Straßen im Wohngebiet gelten. In 

westlicher Richtung bindet der Radweg über die Ulrich-Liechtenstein-Gasse, die Senefeldergasse, 

die Kasernstraße und die Dr.-Plochl-Straße an die Hauptradroute 8 (blau) an, welcher zum 

Großteil direkt entlang der Mur führt und die Erzherzog-Johann-Brücke im Grazer Stadtteil 

„Innere Stadt“ mit der Ortschaft Gössendorf verbindet. 
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Abbildung 17 Ausschnitt Radwegenetz Graz; Quelle: www.graz.at 

 

2.3.2 ÖV-Liniennetz 

Das Untersuchungsgebiet ist durch die städtische Straßenbahnlinie 4, werktags mit einem Takt 

von 6 bis 8 Minuten, und durch die Regionalbuslinien 500, 501, 515, 521, X31, X41, X44, X50, B1, 

B2 mit einem Takt von rund 1 Stunde (ausgenommen 515, X44, X50, B1 und B2) an den 

öffentlichen Verkehr angebunden. Im Nahbereich des geplanten Gebäudekomplexes liegen die 

Haltestellen „Dr.-Lister-Gasse“ (Linien 4, 500, 501, 515, 521, X31, X41, X44, X50, B1, B2) und 

„Münzgrabenstraße/Stadion“ (Linien 500, 501, 515, 521, X31, X41, X44, X50). Die beiden 

genannten Haltestellen sind im nachfolgenden Ausschnitt des ÖV-Liniennetztes mit Gelb 

hinterlegt. 
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Abbildung 18 ÖV-Liniennetz; Quelle: www.verbundlinie.at 

 

2.3.3 Privatstraßen im Einfamilienhausgebiet 

Das Untersuchungsgebiet erstreckt sich über folgende Knotenpunkte:  

1. VLSA 0749 - Liebenauer Tangente / Dr.-Lister-Gasse 

2. VLSA 0751 - Liebenauer Tangente / Münzgrabenstraße 

3. Geplante Zu-/ Ausfahrt in der Münzgrabenstraße nördlich der VLSA 0751 

 

Die Knotenpunkte sind nachfolgend in Rot, der geplante Gebäudekomplex in Grün und das 
Untersuchungsgebiet in Blau dargestellt.  

Die Zu-/ Abfahrt im Kfz-Verkehr zum geplanten Gebäudekomplex erfolgt über die Liebenauer 
Tangente an der VLSA 0749 sowie über eine zukünftige T-Kreuzung in der Münzgrabenstraße 
(unsignalisiert oder signalisert). 
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Abbildung 19 Untersuchungsgebiet (Quelle: Google Maps) 

 

Im Untersuchungsgebiet ist das nördlich gelegene Einfamilienhausgebiet ausschließlich vom 
Knotenpunkt Liebenauer Tangente / Dr.-Lister-Gasse (VLSA 0749) über das Radwegenetz oder zu 
Fuß erreichbar. Eine Anbindung des nördlichen Einfamilienhausgebiets ist für den Kfz-Verkehr 
nicht vorgesehen. 

 

2.4  Immissionen  

2.4.1 Lärmmessung Dr. Pfeiler 

Siehe  Geräuschmessbericht des Bestandes Beilage „04_Schallgutachten_Grdl.Status-Dr.Pfeiler“. 

  

 

3 

2 

1 

VLSA 0751 

VLSA 0749 

Anbindung Münzgrabenstr. 
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3 ANFORDERUNGEN 
 

3.1 Städtische Grundlagen 

3.1.1 Städtebaulich-raumplanerisches Gutachten des Stadtplanungsamtes 

Zielformulierungen aus dem Städtebaulichen Gutachten, siehe Beilage Städtebaulich-
Raumplanerisches Gutachten vom 24. April 2023. 

  

Verbindliche Städtebauliche Festlegungen 

Bebauungsdichte und Nutzungen 

·  Im Zuge des Verfahrens ist eine verträgliche/maßvolle Bebauungsdichte unter 
Berücksichtigung der Baumassenverteilung, der Beziehungen und Eingliederung in die 
Umgebungsstruktur und sonstiger örtlicher Gegebenheiten zu ermitteln. 

·  Die Projektentwicklung des Standortes bietet nunmehr die Möglichkeit, die 
Infrastruktur des Umfeldes weiter zu verbessern und mit qualitativ hochwertigem 
Städtebau und Architektur dem gesamten Stadtteil eine stärkere Identität zu verleihen. 

·  Für eine höhere Bebauungsdichte-Ausweisung und andere Baulandausweisung im 
Flächenwidmungsplan als die derzeit gültigen Ausweisungen, sind einerseits 
Änderungen im Stadtentwicklungskonzept und nachgereiht auch im 
Flächenwidmungsplan notwendig. (Seitens der Stadt kann dafür mangels 
entsprechender Gremialbeschlüsse keine verbindliche Zusicherung gegeben werden). 

·  Das Ergebnis des gegenständlichen Verfahrens sowie allenfalls notwendige begleitende 
privatrechtliche Verträge dienen als Grundlage für die Änderung des 
Stadtentwicklungskonzepts und des Flächenwidmungsplans. 

·  In diesem Verfahren wird für diesen Stadteingangsbereich eine hohe städtebauliche 
Qualität gesucht. Neben stadträumlichen Qualitäten sollen adäquate Bebauungsdichten 
als ein Parameter mitbetrachtet, eingeordnet und geprüft werden. Seitens der Stadt 
wird dabei eine Dichtezahl von maximal 1,5 für die städtebauliche Lösung erwartet. 
Abweichende Lösungen müssen städtebaulich begründet, ihr Mehrwert für  den 
Stadtteil und die Nachbarschaft evident sein. 

·  Mit großer Sensibilität und Verhältnismäßigkeit ist in der Planung auf die Lage an einem 
Stadteingang („Stadttor“), die kleinteiligen benachbarten Strukturen und auf die 
verordneten Aufschließungserfordernisse, zu reagieren. 

·  Im Erdgeschoss und im 1. Obergeschoss ist entlang der Liebenauer Tangente und der 
Münzgrabenstraße die Wohnnutzung ausgeschlossen. 

 

Straßenraumgestaltung 

·  Entlang der Münzgrabenstraße und der Liebenauer Tangente ist der halböffentliche 
Vorbereich des Planungsgebietes neu zu gestalten und zu begrünen.  
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·  Ziel ist es, ein hochwertig gestaltetes neues Vorfeld mit Aufenthaltsqualität im 
halböffentlichen Raum zu schaffen. Zu berücksichtigen sind ebenfalls 
straßenraumwirksame Baumreihen. 

 

Bebauung 

·  Ziel ist es, entlang der Münzgrabenstraße und der Liebenauer Tangente eine den Lärm 
abschirmende, geschlossene bzw. gekuppelte Bebauung zu etablieren.  

·  Die Baumassen sind entlang der Liebenauer Tangente sowie im Kreuzungsbereich mit 
der Münzgrabenstraße von der Grundgrenze mind. 10,0m abzurücken. 

·  Ab Gst. Nr. 2573/1 kann entlang der Münzgrabenstraße dieser Abstand verlaufend auf 
mind. 5,0 m reduziert werden. 

·  Zu allen anderen bestehenden und künftigen Verkehrsflächen im Inneren des 
Planungsgebietes sind die Baumassen 4,0 m abzurücken. 

·  Die Geschoßanzahl entlang der Liebenauer Tangente und der Münzgrabenstraße ist auf 
max. 6 Geschoße begrenzt. Eine punktuelle Erhöhung um max. 2 Geschoße ist im 
Kreuzungsbereich Liebenauer Tangente und Münzgrabenstraße möglich.  
Die Geschoßhöhen in diesem Bereich sind entsprechend der Nichtwohnnutzung zu 
bemessen. 

·  Im Inneren des Planungsgebietes ist die Geschoßanzahl mit max. 4 Geschoßen begrenzt. 
Im Übergang zu den kleinteiligen Bebauungen im Norden und Osten wird erwartet, dass 
mit der Geschoßanzahl reagiert wird. 

·  Ausschluss von straßenseitigen offenen Erschließungen, Ausschluss von 
Lärmschutzwänden. 

·  Im Sinne einer qualitätsvollen Frei- und Grünraumausstattung ist ein maximaler 
Versiegelungsgrad von 40% einzuhalten. 

·  Die Anordnung der Baukörper hat derart zu erfolgen, dass die entstehenden Freiräume 
(private und siedlungsöffentliche) eine hohe Raum- und Aufenthaltsqualität aufweisen. 

 

Verkehr 

·  Es sind für das gesamte Planungsgebiet zwei Zufahrten vorgesehen. Einmal im Bereich 
der Liebenauer Tangente, im Bereich der bestehenden ampelgeregelten Kreuzung 
(Knotenpunkt Dr.-Lister-Gasse / Liebenauer Tangente) und eine zweite 
richtungsgebundene Zufahrt im Bereich Münzgrabenstraße 221 und 223. 

·  Die PKW-Stellplätze sind überwiegend in der Tiefgarage unterzubringen. Oberirdische, 
im Gebäude integrierte Parkplätze sind nur im sehr untergeordneten Ausmaß zulässig, 
Parkplätze im Freien sind im Planungsgebiet auszuschließen. 

·  Die Tiefgaragenabfahrten müssen gebäudeintegriert errichtet werden. Freie 
unüberdachte Rampenanlagen sind nicht zulässig.  

·  Zonen für Anlieferung und Verlademöglichkeiten sind zu definieren. 

·  Eine attraktive Fußgeher- und Fahrradinfrastruktur innerhalb des Planungsgebietes ist 
zu definieren. 
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Freiraumgestaltung 

·  Auf die sorgfältige Planung der Außenräume und Grünanlagen ist großer Wert zu legen. 
Die Außenanlagenplanung soll detaillierte Angaben über die Gestaltungsmaßnahmen 
enthalten. Generell sind nicht bebaute Flächen zu begrünen. Der Anteil an allgemein 
nutzbaren Grünflächen hat den privat nutzbaren Grünflächen zu überwiegen.  

·  Begrünungsmaßnahmen: straßenbegleitende Baumpflanzungen sind entlang der 
Liebenauer Tangente und im Kreuzungsbereich mit der Münzgrabenstraße vorzusehen. 

·  Flachdächer und flachgeneigte Dächer bis zu 10° Dachneigung sind zu begrünen. Dabei 
ist eine Substrathöhe von mindestens 15 cm vorzusehen.  
Für maximal 1/3 der Dachfläche kann eine Ausnahme, beispielsweise für die Errichtung 
von technischen Aufbauten erteilt werden.  
Die Nutzung der obersten Dachfläche als Dachterrassen ist nicht zulässig. 

·  Die oberste Decke der freiliegenden Tiefgaragen ist mit einer Erdschüttung von 
mindestens 100 cm Höhe (ausgenommen Wege, Terrassen u.dgl. im untergeordneten 
Ausmaß) niveaugleich mit dem angrenzenden Gelände zu überdecken. Bei 
Baumpflanzung über Tiefgarage 150cm Höhe inkl. Entsprechendem erforderlichen 
Wurzelraumvolumen. 

·  Bei Baumpflanzungen sind die Abstände zum aufgehenden Mauerwerk bzw. zu 
Auskragungen (z.B. Balkonen) zu beachten. Es gelten die Mindestabstände 
entsprechend der Stellungnahme Grünraum und Gewässer.  

·  Bäume sind entlang der Straße und als Grundstruktur im Innenhof als großkronige 
Laubbäume in Baumschulqualität mit einem Mindeststammumfang von 18|20 cm, 
gemessen in 1,0 m Höhe, zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. 

·  Mittel- und kleinkronige Bäume sind auf den Dachterrassen zu pflanzen und dauerhaft 
zu erhalten. 

 

3.1.2 Grün- und Freiraum 

Freiraumplanerische Stellungnahme der Stadt Graz vom 5.5.2023 (siehe Beilage 
Freiraumplanerische Stellungnahme A10/5). 

Die rechtlichen Planungsgrundlagen für die Freiraumplanung ergeben sich aus den 
Anforderungen des 4.0 Stadtentwicklungskonzeptes Graz (STEK), aus den freiraumplanerischen 
Standards der Stadt Graz, aus dem räumlichen Leitbild 1.0, der Grazer Baumschutzverordnung 
und den Stellungnahmen der Abteilung für Grünraum und Gewässer des Referats Grün- und 
Freiraumplanung der Stadt Graz. 

 

Auszug aus der freiraumplanerischen Stellungnahme:  

„Die Stellungnahme dient als wichtige Grundlage zur Erarbeitung eines fundierten 
Grünraumkonzeptes für das gesamte Entwicklungsgebiet. Es werden Mindestqualitäten 
angegeben, die jedenfalls für eine beabsichtigte Projektentwicklung fachlich heranzuziehen sind“. 

Übergeordnete Zielsetzungen: 

Die Bebauung entlang der Liebenauer Tangente ist von der Grundgrenze mind. 10,0m abzurücken 

Daraus ergeben sich folgende Planungsaufgaben: 
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·  Im Bereich der bestehenden Pappelreihe ist auf dem Planungsgebiet eine zweite 
Baumreihe mit großkronigen Bäumen 1. Ordnung (Vorgabe: Platanus) aufzubauen. Die 
Bestandspappeln (Populus nigra ‘Italica‘) entlang der Liebenauer Tangente sollen 
ebenfalls durch Platanen ersetzt werden. 

·  In diesem Bereich soll eine großzügige Platzsituation, eine „urbane Zone“ mit 
Aufenthaltsqualität ausformuliert werden. Dieser Bereich ist als „grüner Filter“ zu 
betrachten. Der Geh- und Radweg wird über diesen Vorbereich geführt. Der 
bestehende Grünstreifen entlang der Liebenauer Tangente ist entsprechend diesem 
Vorbereich auszugestalten. 

·  Die Bäume sind mindestens 3,00 m vom Straßenrand entfernt zu pflanzen. 
Mindestabstand zur Fassade/zum aufgehenden Mauerwerk = 6,0m, Pflanz-Achsabstand 
der Großbäume 1. Ordnung = ca. 10-12 m. 

·  Im Kreuzungsbereich Liebenauer Tangente – Münzgrabenstraße ist die Baumreihe vor 
der Fassade durchzuziehen, der Geh- und Radweg liegt direkt angrenzend an der 
Liebenauer Tangente. 

·  Die Münzgrabenstraße ist mit einem begleitenden, mindestens 5,0m breiten  
(Grün-)streifen mit großkronigen Baumpflanzungen 1. Ordnung (Achsabstand 6 – 10 m) 
auszuformulieren, der Baum- Achsabstand zum aufgehenden Mauerwerk muss mind. 
4,00 m und zur Straße mind. 1,00 m betragen. 

·  Ein ausreichendes Grünflächenangebot in adäquater Gestaltung innerhalb des 
Planungsareals für die zukünftigen Nutzer:innen und Bewohner:innen in Form von 
privaten und halböffentlichen Räumen ist auszuformulieren. 

·  Der maximale Versiegelungsgrad beträgt 40%. 

 

Es ist eine siedlungsöffentliche Grünfläche im Ausmaß von 20% des Aufschließungsgebietes 
auszuformulieren. Für diese Fläche gilt: 

·  Je 250 m² ist ein großkroniger Baum 1. Ordnung zu pflanzen. 

·  Öffentliche Geh- und Radwege sind gesondert zur Parkfläche anzusehen. 

·  Ziel von öffentlichen Parkflächen ist es, einen optimalen Pflanzraum für z.B. 
großkronige Bäume im gewachsenen Boden mit ausreichender Wasserversorgung zu 
gewährleisten und nachhaltig sicherzustellen. Ebenso sind die Gestaltungsfreiheit und 
die künftige Adaptierungsfähigkeit für öffentliche Freiräume ein wichtiger Aspekt. 

·  Zugänglichkeit an einer öffentlichen Straße oder öffentlichen Durchwegung (Geh- und 
Radwege), leicht einsehbar für die Öffentlichkeit. 

·  Sämtliche Wegeführungen innerhalb des Quartiers sind in Kombination mit 
Baumstandorten anzulegen. 

·  Die gesetzlich vorgeschriebenen Kinderspielplätze sind so zu positionieren, sodass 
großzügige zusammenhängende, gut nutzbare Grünflächen/Spielflächen entstehen  
(5 m2 pro Wohneinheit). 

·  Adäquate, nachhaltige Baumstandorte in gewachsenem Boden mit ausreichender 
Wasserversorgung (für Bäume 1. Ordnung) sind zu gewährleisten und nachhaltig 
sicherzustellen. 

·  Bestehende Einzelbäume oder bestehende Baumgruppen sind, wenn möglich in die 

Planung zu integrieren. 
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·  Fassadenbegrünung ist in die Planung zu integrieren (siehe Punkt Dach-, und 

Fassadenbegrünung). 

·  Flachdächer sind zumindest extensiv zu begrünen (siehe Punkt Dach-, und 
Fassadenbegrünung). 

·  Ersatzpflanzungen, welche durch das Entfernen von Bestandbäumen gemäß Grazer 
Baumschutzverordnung vorgeschrieben werden, sind unbedingt im Zuge der Planung 
am Wettbewerbsareal zu berücksichtigen. 

·  Alle nachfolgenden Punkte zu den freiraumplanerischen Anforderungen sind in die 
Planung miteinzubeziehen. 

·  Ein Freiraumplaner ist bei allen Überlegungen beizuziehen. 

 

Freiraumplanerische Anforderungen 

Grünes Netz  

 

Abbildung 20 Quelle: Magistrat Stadt Graz Geoinformatik 

  

Das „Grüne Netz Graz“ ist ein Konzept für die Vernetzung vorhandener und geplanter Grün- und 

Freiräume in der Stadt Graz um die Lebensqualität zu erhöhen. Durch ökologische, verkehrliche 

und gestalterische Ansätze, definiert es ein Netzwerk von grünen Wegen und Grünverbindungen 

im Stadtraum. Mit Hilfe des Strategie- und Maßnahmenplanes „Grünes Netz Graz“ werden 

Potentiale und Defizite analysiert und ein entsprechender Handlungsbedarf für die Stadt 

abgeleitet.  

 

Im Bearbeitungsgebiet/Planungsgebiet bestehen nur Festlegungen des Grünes Netzes für die, das 

Projektgebiet umgrenzenden und einfassenden Straßenläufe des öffentlichen Gutes. Entlang der 

Liebenauer Tangente im Süden aber auch entlang der Münzgrabenstraßen in Richtung Innenstadt 

sollen die bestehende Grünverbindung durch Pflanzung einer fortlaufenden und 

zusammenhängenden Baumreihe aufgewertet und verbessert werden. Vorhandene Pflanzungen 

(Bäume) entlang der Liebenauer Tangente sollen erhalten, jedoch längerfristig durch 

Neupflanzungen ersetzt und gepflegt werden sowie der Straßenraum entlang Tangente und 

Münzgraben gestalterisch aufgewertet werden. Die derzeit noch nicht bestehende 

Grünverbindungen und ihre Funktionen in Richtung Bertha-von-Suttner-Platz, Münzgrabenstraße 
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und Innenstadt sollen hergestellt werden. Im Süden, Richtung Murpark, sollen die bestehenden 

Grünelemente erhalten und Wegeverbindungen gestärkt werden. Die Hauptverkehrsachse – 

Münzgrabenstraße soll gestalterisch aufgewertet werden. 

 

Baumpflanzung  

Es gelten folgende allgemeine Anforderungen: 

·  Bei Neupflanzungen -> Stadtklimaverträglichkeit der Baumarten Es sind nachhaltige 

Baumstandorte zu wählen, sodass Bäume ein entsprechendes Alter erreichen und das 

Klima positiv beeinflussen können. 

·  Baumpflanzungen sind als Laubbäume in Baumschulqualität (Solitär, Hochstamm mit 

Ballen, 3 x verschult), mit einem Mindeststammumfang von 18/20, gemessen in 1,0 m 

Höhe, zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Kugelformen sind nicht zulässig! Es sind 

stadtklimaresistente und standortgerechte Baumarten sind zu wählen. 

·  Pro 250 m² Hofgröße, unbebauter Bauplatz, ist zumindest ein großkroniger Laubbaum 

1. Ordnung mit einem Mindeststammumfang von 18/20 zu pflanzen. Die Pflanzung auf 

gewachsenem Boden ist dabei zu bevorzugen. Ist dies nicht möglich, sind die Bäume 

auf der Tiefgarage zu pflanzen (erforderliche Aufbauhöhen siehe Punkt 2.4 

Tiefgaragenbegrünung). 

·  Bei Baumpflanzungen sind vor allem die Abstände zum aufgehenden Mauerwerk inkl. 

Baulicher Auskragungen (z.B. Mauervorsprünge, Balkone) zu beachten. Daher gelten in 

Abhängigkeit von den jeweiligen Baumgrößen folgende Mindestabstände: 

·  Großkronige Bäume (1. Ordnung): mind. 9,0 m 

·  Mittelkronige Bäume (2.Ordnung): mind. 6,0 m 

·  Kleinkronige Bäume (3. Ordnung): mind. 3, 0m 

·  Abstand zu unterirdischen Einbauten (z.B. Leitungen, Tiefgaragen): mind. 2,5 m (eine 

Unterschreitung dieses Maßes ist nur in Verbindung mit technischen 

Schutzmaßnahmen zulässig). 

·  Im Falle von straßenraumwirksamen mittel- bis großkronigen Bäumen (z.B. Allee) 

können die Abstände auf 4,5 m – 6,0 m reduziert werden. Für die Errichtung von 

Baumscheiben ist die 5 Mindestfläche einer Baumscheibe bei versiegeltem und / oder 

teilversiegeltem Umfeld von 9,0 m² vorzusehen. 

 

Tiefgaragenbegrünung 

Es gelten folgende Anforderungen: 

·  Die Decke von nicht überbauten Tiefgaragenbereichen ist mit einer 

Vegetationstragschicht von mind. 100 cm Höhe (ausgenommen Wege, 

Tiefgaragenrampen) niveaugleich mit dem angrenzenden Gelände zu überdecken. 

·  Bei Pflanzungen von mittel- und großkronigen Bäumen ist die Vegetationsschicht im 

Bereich der Bäume auf 150 cm Höhe zu erhöhen. Ein Wurzelraumvolumen von mind. 

50,0 m³ pro Baum ist zu berücksichtigen. 

·  Baumpflanzungen in Pflanztrögen oder Betonringen sind nicht zulässig. 
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Dach-, und Fassadenbegrünung 

Es gelten folgende Anforderungen: 

·  Dachbegrünungen sind bei Flachdächern und geneigten Dächern bis 10 Grad ab einer 

Größe von 50,0m² bei extensiver Begrünung mit einer Vegetationsschicht von mind. 15 

cm umzusetzen. 

·  Die Vegetationstragschicht bei intensiver Begrünungen beträgt mindestens 50 cm. 

·  Baumpflanzungen auf Dächern benötigen eine 150 cm Vegetationsschicht (siehe Punkt 

2.4 Tiefgaragenbegrünung) und entsprechendes Wurzelraumvolumen gemäß den 

Freiraumplanerischen Standards. 

·  Bodengebundene Fassadenbegrünung ist zu bevorzugen. Der dafür erforderliche 

Pflanzstreifen darf netto 30 cm nicht unterschreiten und ist bis in 1 m Tiefe 

einbautenfrei zu halten. 

·  Es sollen mindestens 30% der Wandflächen fensterloser Fassaden oder Fassenteile 

flächig (Selbstklimmer) oder linear (Gerüstklimmer) mit einem bodengebundenen 

System begrünt und dauerhaft erhalten werden. 

 

Oberirdische Parkplätze 

Es gelten folgende Anforderungen: 

·  Bei Abstellflächen im Freien ist für je 5 KFZ-Stellplätze ein großkroniger Laubbaum zu 

pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Die Abstellflächen sind aus versickerungs- und 

vegetationsfähigen Belägen herzustellen (Ausnahme: Wasserschon- und 

Wasserschutzgebiet). 

·  Das Pflanzen der Bäume in Entwässerungsmulden ist nicht zulässig! Kugelformen sind 

unzulässig. 

·  Die Mindestfläche einer Baumscheibe bei versiegeltem und teilversiegeltem Umfeld 

hat 9,0 m2 zu betragen. Baumscheiben sind durch entsprechende Maßnahmen vor 

Befahren/Verdichtung zu schützen. Der Standraum der Bäume ist in den befestigten 

Bereichen durch Bewässerungs- bzw. Belüftungseinrichtungen oder durch einen 

sickerfähigen Belag zu sichern. Die Verlegung von Leitungen im Wurzelraumbereich ist 

unzulässig. 

 

Versiegelungsgrad 

Es gelten folgende Anforderungen: 

·  Für das Planungsgebiet darf der Versiegelungsgrad max. 40% (Verhältnis vom Anteil der 

versiegelten Flächen zur Gesamtfläche des Grundstücks) erreichen, dieser Wert bezieht 

sich auf die Netto-Bauplatzflächen. Mindestens 10% der Bauplatzfläche sind als 

Grünfläche über nicht unterbautem, gewachsenem Boden auszubilden und jedenfalls 

mit Bäumen und Sträuchern zu bepflanzen und dauerhaft zu erhalten. 
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Oberflächenwässer 

·  Die Bebauung und Erschließung versiegelten Flächen sind möglichst gering zu halten. 

·  Sämtliche Maßnahmen der Oberflächenwasserbewirtschaftung sind innerhalb des 

Bebauungsplangebietes zu organisieren. 

·  Retentionsanlagen sind vorzugsweise oberflächlich und in Kombination mit Grünflächen 

zu organisieren. Unterirdische Becken sowie Speicherkanäle sollen vermieden werden. 

·  Bei der Planung der Außenanlagen ist der regelmäßig zu erwartende Überlastfall der 

städtischen Entsorgungseinrichtungen (Straßenentwässerung, Kanalanlagen, etc.) zu 

berücksichtigen (Rückstauebenen!). D.h. das Gebäudeöffnungen, Tiefgaragenzufahrten, 

etc. immer ausreichend hoch über den angrenzenden Straßenzügen, inneren 

Erschließungswegen sowie Freiflächen zu liegen kommen müssen. 

·  Für die Bemessung der Oberflächenentwässerung sowie Betrachtung des Überlastfalles 

wird die hydraulische Simulation eines 100-jährlichen Starkregenereignisses im 

Bebauungsplangebiet empfohlen. 

 

Kinderspielflächen 

·  Das Ausmaß der Kinderspielplätze muss den Anforderungen des Stmk. Baugesetzes § 10 

entsprechen, welches 5 m2 je Wohneinheit vorsieht. Die Mindestgröße des 

Kinderspielplatzes muss 150 m2 betragen. 

·  Eine Mindestbreite von 8 m aufweisen . 

·  Der Freibereich eines möglichen Kindergartens ist als eigener Bereich zu kennzeichnen. 
 

3.1.3 Verkehr- Stellungnahme Abteilung für Verkehrsplanung 

Siehe  Gutachten und Stellungnahme Verkehr Beilage „03_Gutachten und STN Verkehr“. 
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3.2 Anforderungen der Investoren und Festlegungen aus den Workshops 

 

Abbildung 21 Eigentumsverhältnisse / Baufelder, Quelle: Plan balloon architekten ZT-OG 

3.2.1 Eigentumsverhältnisse und Bauabschnitte 

Das im integrierten, städtebaulichen Rahmenplan bearbeitete Gebiet befindet sich nicht zur 
Gänze im Eigentum der Weinholdstraßen 24 Immobilien GmbH, sondern gliedert sich auf 5 
unterschiedliche Eigentümer auf.  

1. Derzeit besteht eine Zustimmung des Eigentümers Peter Max, aus seinem Grundstück 
(2573/1) abzusiedeln. Im Gegenzug soll eine eigene EZ mit direkter Zufahrt von der 
Liebenauer Tangente abgetrennt werden um dort die Geschäftsräumlichkeiten sowie in 
den Obergeschoßen liegende Büro- und Wohneinheiten neu zu errichten bzw. errichten 
zu lassen.  
Dieser Teil im Osten mit der neuen EZ Peter Max muss als erstes bebaut werden, um eine 
Umsiedlung der Firma zu ermöglichen. (Im Plan als Baufeld 1 bezeichnet). 

2. Dann erst kann in Folge der restliche Teil des im Eigentum der Weinholdstraßen 24 
Immobilien GmbH befindlichen Grundstückes bebaut werden. (Baufeld 2). Es schließt 
großteils an die Liebenauer Tangente an, mit einer Klammer im rückwärtigen Grünbereich 
bis zum Grundstück „Peter Max“ an der Münzgrabenstraße. 

3. Im nördlichsten Teil an der Münzgrabenstraße befinden sich einige Grundstücke im 
Eigentum der Familie Valentinitsch (im Plan gelb). Die Neubebauung muss jederzeit und 
unabhängig möglich sein. Die Erschließung für den MIV erfolgt durch die geplante 
Tiefgarage und kann im ersten Bauabschnitt vorbereitet werden. 

4. Die Eigentümer der südlich daran anschließenden Grundstücke, Fam. Dörffel, wollen sich 
den Umbaumaßnahmen nicht anschließen (im Plan rot). Es ist aber erforderlich diese 
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Grundstücke bei der Erstellung des intergierten, städtebaulichen Rahmenplanes sowie 
des Bebauungsplanes mit zu denken. Die Dichte und Bebauung ist für die Zukunft 
angemessen festzulegen, und vor allem ist auf das Bestandsgebäude Rücksicht zu 
nehmen. 

5. Auch die Grundstücke der Familie Weinrauch sind getrennt zu betrachten (im Plan blau). 
Die zukünftige Erschließung dieser Grundstücke ist wegen der Nähe zur Kreuzung nicht 
von der Münzgrabenstraße aus möglich. Durch die Errichtung eines Tiefgaragentunnels 
von Nord nach Süd entlang der Grundstücksgrenzen können die Zufahrten zu Weinrauch 
und Dörffel vorbereitet werden. 
 

3.2.2 Abtretungsflächen und Freihalteflächen  

In den Stellungnahmen von Stadtplanungsamt, Grünraum und Verkehrsamt werden 
verschiedenste Freihaltezonen entlang der umgebenden Straßen gefordert. Im Zuge des 
Workshopverfahrens wurden folgende Abstände und Auflagen erarbeitet  

 

Liebenauer Tangente  

Eine 10 Meter breite Freihaltezone von der Straßenkante aus gemessen, zusammengesetzt aus: 

·  Weiterführung und Anpassung des bestehenden Geh- und Radwegs Mindestbreite 5 m  

·  Ein Grünstreifen mit Bepflanzung durch großkronige Bäume erster Ordnung von 5 m Breite  

 

Münzgrabenstraße 

Eine 9 Meter breite Abtretungsfläche für  

·  Den neuen Geh- und Radweg von 5 m  

·  Ein Grünstreifen mit Bepflanzung durch großkronige Bäume erster Ordnung von 4 m Breite  

 

Weinholdstraße 

Entlang der Weinholdstraße ist ein 4 m breiter Abtretungsstreifen vorgesehen. Der gesamte 
Bereich der Weinholdstraße, der gemäß Flächenwidmungsplan als Verkehrsfläche ausgewiesen 
ist, und bereits teilweise als Straße ausgebaut ist, muss ins öffentliche Gut übergeben werden. 

 

Grenzabstände und privatrechtliche Verträge 

An einigen inneren Grundstücksgrenzen müssen Sondervereinbarungen betreffend der 
Errichtung von Öffnungen in den Fassaden entlang der Grundstücksgrenzen getroffen werden. 
Weiters erfordert die gemeinschaftliche Erschließung durch eine alle Grundstücke verbindende 
Tiefgarage und die Nutzung der Anlieferungszonen gegenseitige Servitutsvereinbarungen. 

 

3.2.3 Anbindung an das öffentliche Straßen- und Wegenetz: 

Es sind für das gesamte Planungsgebiet zwei Zufahrten vorgesehen. Einmal im Bereich der 
Liebenauer Tangente, im Bereich der bestehenden ampelgeregelten Kreuzung (Pachleitner-
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Kreuzung) und eine zweite richtungsgebundene Zufahrt im Bereich Münzgrabenstraße 221 und 
223.  

Diese Lage der Zufahrten ist für weitere Planungen als gegeben anzunehmen. Aus Gründen der 
Platzersparnis sind Anlieferung Peter Max, Anlieferung Nahversorger und die Tiefgarageneinfahrt 
von der Liebenauer Tangente möglichst nahe zusammen zu legen. Für die Zufahrt in der 
Münzgrabenstraße sind die erforderlichen Servitute vorab geregelt worden. 

In den nördlich liegenden Privatstraßen darf es zu keiner Erhöhung der Verkehrsbelastung 
kommen. 

 

3.2.4 Nutzungsanforderungen Gewerbeflächen EG 

Zwei Interessenten für die Nutzung der Erdgeschoßzone stehen bereits fest, auf deren 
Anforderungen muss bei der Rahmenplanerstellung Rücksicht genommen werden. Ansonsten ist 
es sinnvoll, die Erdgeschoßzone möglichst nutzungsoffen zu gestalten. 

Peter Max 

Die Größe der Erdgeschoßfläche des zukünftigen Peter Max soll dem jetzigen Bestand 
entsprechen, möglichst kompakt und von der Straße her sichtbar sein. Die Anlieferung mit LKW 
muss sichergestellt sein. Die neue EZ muss sich hinsichtlich Servitute und Verträge aus dem 
Gesamtgrundstück vernünftig heraustrennen lassen. 

Nahversorger 

Grundsätzlich wird eine möglichst rechteckige Grundform ohne Einschnitte gewünscht.  
Erdgeschoßfläche ca. 1200 m2, aufgeteilt auf 800 m2 Verkaufsfläche und 400 m2 Lagerfläche. 
Eine sinnvolle Anlieferungsmöglichkeit zur Lagerfläche. 

 

3.2.5 Anforderungen für die Dichte, Baukörper- und Höhenentwicklung  

·  2-geschoßiger durchgehender Riegel entlang der Liebenauer Tangente mit gewerblicher 
Nutzung, für Lärmfreistellung der Freiflächen, Wohnen erst ab dem 2. Obergeschoß.  

·  Die Geschoßanzahl entlang der Liebenauer Tangente und der Münzgrabenstraße ist mit 
max. 6 Geschoßen begrenzt. Eine punktuelle Erhöhung um max. 2 Geschoße ist möglich. 
Die Geschoßhöhen in diesem Bereich sind entsprechend der Nichtwohnnutzung zu 
bemessen. 

·  Wohnungen mit Ausrichtung auf die Liebenauer Tangente sind mit entsprechenden 
Lärmschutz-Maßnahmen möglich. 

·  Im Übergang zu den kleinteiligen Bebauungen im Norden und Osten wird erwartet, dass 
mit der Geschoßanzahl reagiert wird.  

·  Winddurchströmung beachten, keine Längsbaukörper an der Liebenauer Tangente 
möglich, Abstand der Baukörper ca. 20 Meter um Windsogerscheinungen zu 
verhindern. 
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4 HERAUSFORDERUNGEN – SWOT-ANALYSE 

4.1   Thema stadträumliche Herausforderungen 

Auf Grundlage der verschiedenen Anforderung von Seite der Stadt und den Investoren, sowie 
aus den Herausforderungen des Kontextes, wurde eine SWOT-Analyse durchgeführt und 
übergeordnete Ziele definiert. 

Das Ergebnis dieser Analyse ist in der Entwicklungsstrategie (Abb. 21) abgebildet, dessen 
wesentliche Inhalte sind wie folgt: 

·  Etablierung dreier Platz- bzw. Zugangssituationen in das neue Quartier im Osten, am 
Kreuzungspunkt Münzgrabenstraße/ Liebenauer Tangente und im Norden in der 
Münzgrabenstraße. 

·  Schallschutzbebauung entlang der Liebenauer Tangente und Münzgrabenstraße 

·  Definition einer „urbanen Klammer“ im Kontext zu den Haltestellen des ÖVs und 
zwischen der östlichen Platzsituation und der südlich der Tangente liegenden Bebauung 
des „Schwarzen Panthers“ und des zukünftigen Turmes. 

·  Schaffung eines adäquaten Vorfeldes (4- 10 m) zwischen Straße und Bebauung inklusive 
einer durchgehenden Baumreihe und einem adäquaten Fuß- und Radverkehrsbereich 

·  Durchgehender Grünraum an der Rückseite der Bebauung Richtung Wohngebiet 
inklusive einer öffentlichen Durchwegung. 

·  Schaffung von möglichst regelmäßigen Querverbindungen in der Sockelzone. 

·  Reaktion auf die Hauptwindrichtung NO mittels Baukörperstellung. 
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4.2  SWOT Analyse 

+ Stärken - Schwächen 
 

·  ÖV Anbindung 
·  Repräsentative Lage 
·  Bestehende Infrastruktur in der 

Umgebung (15 Minuten-Stadt) 
·  Gute Entwicklungsmöglichkeit des 

Ostteils durch geringe Bebauung, 
geringe Versiegelung 

 

 
·  Tangente als Trennlinie zum 

südlichen städtischen Kontext 
·  Verkehrstechnische 

Erschließungsmöglichkeit für Zufahrt 
und Anlieferung (PKW und LKW-
Verkehr) 

·  Fuß- und Radwegverbindungen – in 
Nord-Süd Richtung  

·  Nadelöhr im Kreuzungsbereich 
·  Am städtebaulich markanten Punkt 

gibt es Einschränkungen durch 
ungelöste Eigentumsverhältnisse  

 

+ Chancen - Risiken 
 

·  Durch die Umwidmung der 
Liebenauer Tangente zur 
Landesstraße bis zum Murpark kann 
der Gebietscharakter bis zum 
Murpark verändert werden. Es 
eröffnet sich das Potenzial einer 
städtebaulichen Entwicklung entlang 
der Liebenauer Tangente. 

·  Durch die Auflösung der Trennlinie 
durch die Tangente 
(Lärmschutzwand) gibt es das 
Potenzial die Nord-Süd-
Verbindungen zu stärken. 

·  Durch Akzente in den 
Kreuzungsbereichen 
Münzgrabenstraße und Dr. 
Listergasse können Entree- bzw. 
Torsituationen geschaffen werden 
(derzeit fehlendes Vis á Vis). 

 

 
·  Kleinräumliche Entwicklungsstrategie 

durch ausschließliche Fixierung auf 
das Baugebiet 

·  Die Realisierbarkeit des 
Bauabschnitts 2 (B und C) ist durch 
die Eigentumsverhältnisse nicht 
gesichert 

·  Immense Einschränkung durch die 
Lärm- und Emissionsbelastung der 
Tangente 
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Ziele 
 

·  Großräumliche Entwicklungsstrategie für das Areals bis zur Weinholdstraße und zur 
Harmsdorfgasse 

·  Bebauungsplan über das Baugrundstück hinausgehend zu entwickeln um das 
gesamte Gebiet entwicklungsfähiger zu machen – Nadelöhr 

·  Grenze zwischen den Teilräumen Einfamilienhausteppich und Gewerbe auflösen 
·  Die durch die Tangente entstandene Trennung aufweichen und städtebauliche 

Akzentuierung setzen 
·  Reduktion zumindest der Geschwindigkeit auf zumindest 50 km/h bis zum Murpark 
·  Nord-Süd Verbindungen für Fuß- und Radverkehr stärken 
·  Städtebauliche Entwicklung bis Murpark  

 
 

 
 

 
Abbildung 22 Entwicklungsstrategie, Quelle: Plan balloon architekten und studio boden 

 
 

 

4.2.1 Thema Natur- und Freiräume  

Mit Hilfe der SWOT Analyse wurde das Bearbeitungsgebiet und das angrenzend urbane Umfeld 
hinsichtlich Grün - und Freiraumstrukturen analysiert. Neben Qualitäten und 
Entwicklungspotentialen werden auch Versorgungsmängel definiert und gegebenenfalls 
angepasst. Aus der Analyse heraus werden Chancen für das Gebiet aufgezeigt:  
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Abbildung 23 Darstellung Swot Analyse Freiraum, Quelle: Plan studio boden  

 

Mängel  

·  Fehlende Zugänge/Durchwegungen an Anknüpfungspunkte 

·  Übergänge an Nord- und Südseite mangelhaft  

·  Bearbeitungsgebiet in seiner Breite stark eingeschränkt 

·  hohe Lärmimmission an Liebenauer Tangente und Münzgrabenstraße 

·  harter Kontrast zwischen der bestehenden gewerblichen Nutzung und der vorhandenen 

Grünstruktur im Bearbeitungsgebiet  

·  Fehlende öffentliche Grünräume und Baumpflanzungen 

·  Aufheizung der Umgebungsluft durch Versiegelung 

   

Chancen 

·  Aufwertung der Grün- und Freiraumstruktur für das Areal und die angrenzenden 

Quartiere 

·  Reduktion Versiegelung  

·  Klimatische Verbesserungen  

·  Zugänglichkeit generieren 

·  Puffer zu Liebenauer Tangente + Münzgrabenstraße verbessern und ausbauen 
(Baumpflanzungen) 
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4.2.2 Erhaltenswerte Gehölzstrukturen 

Aus der Analyse ergeben sich zu erhaltende Gehölzstrukturen und die damit einhergehenden 
Qualitäten und Chancen im Bearbeitungsgebiet: 

 

 

Abbildung 24 Darstellung Bestandsstrukturen, Quelle: Plan studio boden  

 

Qualitäten und Chancen 

·  Baumreihe als Puffer zur Liebenauer Tangente stärken und ausbauen -> durchgehende 

Reihe oder Doppelreihe 

·  Bestandsbäume langfristig mit Platanen ersetzten 

·  Verbindung der Baumreihe mit bestehendem Grünzug im Osten 

·  Erhalt Grünraumanteil im Gebiet (Mikroklima, Regenwasserversickerung, Filter 

Straßenlärm) 
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4.2.3 Durchwegung  

Aus der Analyse ergibt sich die Notwendigkeit von öffentlichen Durchwegungen um die 
Durchlässigkeit des Gebietes zu erhöhen. Vor allem die fußläufige Beziehung zwischen dem 
Einfamilienhausgebiet im Norden und dem Areal südlich der Liebenauer Tangente sollte gestärkt 
werden.  

 

 

Abbildung 25 Darstellung möglicher Verbindungen, Quelle: Plan studio boden  

 

Qualitäten und Chancen 

·  Kurze Wege -> Fußläufige Verbindungen im Quartier verbessern 

·  Durch Öffnung den Zugang zu Grünraum ermöglichen  

·  Allg. Zugänglichkeit des Gebietes gewährleisten-> öffentliche Durchwegung 

·  Übergänge Richtung Süden und Richtung innere Stadt, sowie Bertha von Suttner Platz 

verbessern und ausbauen  
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4.2.4 Herausforderungen  

Durch die Analyse wurden bestehende Herausforderungen identifiziert, die adressiert werden 
müssen. Vor allem die Lage an der Liebenauer Tangente und die daraus resultierenden 
Lärmimmissionen, aber auch die schlechte Anbindung an die Umgebung und Verengung des 
Bearbeitungsgebiet und dadurch entstehende Konfliktpotential zwischen Einfamilienhausgebiet 
und der stark befahrenen Liebenauer Tangente müssen gelöst werden. Auch die 
Anknüpfungspunkte an die Umgebung müssen gewährleistet werden. 

 

 

Abbildung 26 Darstellung Herausforderungen, Quelle: Plan studio boden  

 

Herausforderungen Bearbeitungsgebiet  

·  Abgasimmissionen  

·  Lärmimmissionen 

·  Aufheizung Oberflächen durch hohen Anteil an befestigten Straßenflächen 

·  Verengung des Grundstückes im mittleren Teil 
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5 TESTENTWÜRFE / TYPOLOGIEN ZUR FESTLEGUNG 
DER QUALITÄTEN 

5.1  Prolog 

Auf Grundlage der Entwicklungsstrategie (Abb. 21) wurden nachfolgend vier Varianten, und in 
weitere Folge zwei vertiefte Ansätze, zu möglichen Bebauungstypologien untersucht. 

Allen Varianten sind folgende Punkte gemein: 

·  Definition einer Stadtkante entlang der Liebenauer Tangente und der 
Münzgrabenstraße. 

·  Die Bebauung als Schallschutzriegel für das neue Quartier und für die dahinter liegende 
Wohnbebauung. 

·  Durchlässigkeit in Nord- Südrichtung. 
·  Etablierung von Platzsituationen bzw. Schaffung von Zugangssituation und 

„Adressbildung“ für die neue Bebauung. 
·  Maßvolle dem Kontext angepasste Höhenentwicklung und Proportionen der 

Gebäudestruktur. 
 

5.2  WS 1 – Variantenuntersuchung 

Nach Entwicklung der Grundlagen im Kickoff Meeting wurden für das erste Workshop vier 
Grundtypologien der Baukörperanordnung untersucht. Alle Typologien sind grob für eine 
Bebauungsdichte von ca. 1,8 ausgelegt worden. Auf einen hohen Grünflächenanteil im Norden 
wurde auf Grund der Anforderungen bereits geachtet. 

 

Variante Stadtfenster 

·  Durchgehender Sockel, 
zweigeschoßig zu den  Straßen 

·  4 Wohntürme als U-
Typologie mit Atrien, 

·  3 „Stadtfenster“ 

·  insgesamt max. 6 Geschoße 
 
 

 

 

 

Abbildung 27 Variante Stadtfenster, Quelle: Modellfoto balloon 
architekten ZT-OG 
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Variante Terrassenhaus 

·  Durchgehende flexible 
Sockelzone über 2 Geschoße 

·  1-4 terrassierte 
Obergeschoße 

·  max. 6 Geschoße 

·  Baukörpertiefe 20-24 m - 
zweihüftig 

 

 

 

 

 

Variante Riegel 

·  Durchgehende Stadtkante 5 
geschoßig 

·  zweireihiger Baumstreifen an 
Liebenauer Tangente 

·  Ausschnitte im EG für Fuß- 
und Radverkehr 

·  Durchgängigkeit zum 
Grünraum 

·  max. 5 Geschoße 
 

 

 

 

Variante Höfe 

·  Durchgehender Sockel, 
zweigeschoßig zum Straßenraum 

·  Darüber Baukörper in 
Windrichtung 

·  Definierte Grünräume nach 
Norden 

·  Insgesamt max.6 Geschoße 

 

 

 

 

 

Abbildung 28 Variante Terrassenhaus, Quelle Modellfoto: balloon 
architekten ZT-OG 

Abbildung 29 Variante Riegel, Quelle: Modellfoto balloon architekten ZT-OG 

Abbildung 30 Variante Höfe, Quelle: Modellfoto balloon architekten ZT-OG 
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Zur Weiterbearbeitung wurden die Varianten „Stadtfenster“ und „Höfe“ ausgewählt, wobei auf 
folgende Themen das Augenmerk zu legen war: 

·  Durchgehender Sockel mit aufgesetzten Wohntürmen 

·  Zwischenzonen für Winddurchströmung,  

·  Baukörperausrichtung in Windrichtung 

·  Einarbeitung der bestehenden Besitzverhältnisse an der Münzgrabenstraße 

·  Beachtung der Einschränkungen durch die Zufahrten 
 

5.3  WS 2 - Einarbeitung der Besitzverhältnisse und Zufahrten  

Testentwurf 1 

Neugliederung durch Formulierung freistehender Baukörper an der Münzgarbenstraße 
entsprechend der Besitzverhältnisse im Norden. Das Thema Atriumsbaukörper wird weiter 
verfolgt, im Osten entsteht ein von der Tangente abgeschwenkter Platz. 

 

 

Abbildung 31 Quelle: balloon architekten ZT-OG 

 

Testentwurf 2 

Gleiche Anordnung der Atriumsbaukörper wie im Testentwurf 1, aber im Osten entsteht ein zur 
Straße paralleler Platzraum. 
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Abbildung 32 Quelle: balloon architekten ZT-OG 

 

Ergebnis: Die Baukörper müssen hinsichtlich Erdgeschoßzone und Zugänge detaillierter 
ausgeformt werden. Dabei soll die Platzausbildung im Osten nochmals untersucht werden. 

Die Besitzer der Grundstücke Fam. Weinrauch schließen sich der Planung nicht an. D.h. Die 
Baukörperausbildung an der Kreuzung muss dies berücksichtigen. 

 

5.4  WS 3 - Variantenuntersuchung der Platzausbildung, weitere 
Einarbeitung der Besitzverhältnisse  

 

Platzbildung an der Ostseite durch Abdrehen der Gebäudekante: 

 

Abbildung 33 Platz Variante 1, Quelle: Plan balloon architekten ZT-OG, studio boden und Kaufmann und Partner ZT-GmbH 
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Der Platz mit paralleler Sockelzone: 

 

Abbildung 34 Platz Variante 2, Quelle: Plan balloon architekten ZT-OG, studio boden und Kaufmann und Partner ZT-GmbH 

 

Ergebnis: die gestalterisch besseren Platzausbildungsmöglichkeiten entstehen bei abgedrehtem 
Baukörper. Auch die Anlieferung und Zufahrt zur Tiefgarage kann bei dieser Variante besser gelöst 
werden. Es bleibt Platzfläche übrig, die nicht von Verkehr belastet ist. 

 

Ausgestaltung an der Stadtkante zur Kreuzung:  
 

Ausbildung einer Treppe um den Höhenunterschied zum rückwärtigen Grünraum (ca. 1,20m) zu 
überwinden. 
Ausbildung eines Stadtfoyers an der Grundstücksgrenze um auf die unterschiedlichen 
Besitzverhältnisse und Bauetappen reagieren zu können. 

 

 

Abbildung 35 Stadtkante / Kreuzung, Quelle: Plan balloon architekten ZT-OG, studio boden 
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Aufgabe zur weiteren Bearbeitung: die Differenzierung der Baukörper und der Sockelzone, 

Zu diesem Zweck wurden 2 Zwischenworkshops online, ausschließlich für die differenzierte 
städtebauliche Ausarbeitung abgehalten. Es wurde zuerst die unterschiedliche 
Höhenentwicklung hinsichtlich der Verhältnismäßigkeit der einzelnen Baukörper untersucht. 

Im zweiten Workshop wurde als Übergang zum Einfamilienhausgebiet eine verträgliche 
Abtreppung der Baukörper erarbeitet. Der Detaillierungsgrad wurde bis in das 
Erschließungssystem (Atrien Erschließung, Laubengänge, Gebäudezugänge) vertieft. 
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6 ERGEBNIS 
 

6.1  Bebauung - Testentwurf  

6.1.1 Urbane Gestaltung / Stadträume 

Drei Plätze definieren das neue Entwicklungsgebiet: 

(1) Das Entree Ost, das den Übergang zur gegenüberliegenden Bebauung bildet. In diesem 
Bereich befindet sich mit Bus- und Straßenbahnhaltestelle die Hauptanbindung für den 
öffentlichen Verkehr. Als urbane Klammer verbindet dieser Platz das 
Einfamilienhausgebiet im Norden über die Weinholdstraße mit dem Gegenüber an der 
südlichen Liebenauer Tangente. Quer dazu zieht sich die bestehende Grünzone entlang 
der Liebenauer Tangente über eine baumbepflanzte Aufenthaltszone bis zur neuen 
Straßenbepflanzung. 

(2) Die Stadttreppe, das Stadtfoyer als Verbindung der bestehenden städtischen Bebauung 
über die Kreuzung Liebenauer Tangente-Münzgrabenstraße hinweg, mit 
Aufenthaltsqualität und Zeichen der Durchlässigkeit in die anschließende Grünzone 

(3) Die Öffnung der Bebauung an der Münzgrabenstraße als Eintritt in den siedlungs-
öffentlichen Park mit öffentlicher Durchwegung 

 

6.1.2 Erdgeschoßzonen / Arkaden 

Entlang der Liebenauer Tangente ist die Ausgestaltung urbaner Straßenräume mit geschlossener 
Bebauung das Ziel. Die geschlossene Sockelzone dient gleichzeitig als Emissionsschutz vor 
Verkehrslärm.  

Der durchgehend umlaufende Arkadengang belebt das urbane Straßenbild und vernetzt es mit 
den rückseitigen Freiräumen. Eine private und öffentliche Durchwegung wird dadurch ermöglicht. 
Die Zugänge (Adressbildung) zu den Obergeschoßen und Wohnungen erfolgen über die hinteren 
Arkadengänge. Dort können sich auch gemeinschaftliche Nutzungen, wie Radabstellplätze, 
Briefkästen usw. befinden. 
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Abbildung 36 Darstellung der Erdgeschoßzone, Quelle: Plan balloon architekten ZT-OG 

 

Im östlichen Teil sind die bereits bekannten Erdgeschoßnutzungen angeordnet. Die EZ „Peter 
Max“ an der Weinholdstraße liegend, anschließend der geplante Nahversorger und dazwischen 
liegend die beiden Ladezonen und die Tiefgaragenabfahrt. Wegen der exakt definierten Zufahrt 
über die Kreuzung Lister Gasse hat sich dieses als bestmögliche Lösung herausgestellt. 

Die weiteren Nutzungen im Erdgeschoß sind offen und noch zu befüllen, auf eine Durchlässigkeit 
in die rückwärtige Zone darf dabei nicht vergessen werden. Auch hier kann der festgeschriebene 
Arkadengang auf einfache Weise Sinnvolles bewirken. 

Beispielhaft wurde am an der Kreuzung liegenden Baukörper ein „Stadtfoyer“ eingeplant. Es kann 
dort ein überdeckter Raum mit halböffentlicher Bespielung denkbar sein, ebenso das Foyer für 
eine öffentliche Nutzung. Jedenfalls ist durch diese prominente Lage an der Verbindung zum 
Bertha von Suttner Platz eine Hervorhebung wünschenswert. Eine Treppen- und Rampenanlage, 
die den Höhensprung zum dahinterliegenden Gelände überbrückt, soll dieses markante Entree 
unterstreichen.  

Aus Gründen der kleinteiligeren Grundstücksverhältnisse entlang der Münzgrabenstraße nach 
Norden wurde dort auf die Ausführung eines Arkadenganges verzichtet und auf die Ausbildung 
kompakter Baukörper geachtet.  

6.1.3 Gebäudehöhen und Geschoßhöhen 

Im allgemeinen Konsens wird bei der gewerblichen Nutzung des Erdgeschoßes von einer 
Nettoraumhöhe von 4,0 m ausgegangen, d.h. die Geschoßhöhe im EG beträgt 5,0 m Brutto.  

Die mögliche Nutzung des ersten und zweiten Obergeschoßes als Büroräumlichkeiten o.ä. 
erfordert auch da eine erhöhte Raumhöhe, Geschoßhöhe 4,0 m im 1.OG und im 2. OG. Das 2. 
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Obergeschoß kann auch als „Flex-Geschoß“ gestaltet werden, wobei dort auch 
Wohnnebennutzungen angeordnet werden können. Diese Ebene im 2.OG ist eine halböffentliche 
Verteilerebene mit Aufenthaltsqualitäten, welche die beengten Platzverhältnisse der 
Grundstücksfläche kompensieren soll. 

 

 

Abbildung 37 Systemschnitt Geschoßentwicklung, Quelle: Plan balloon architekten ZT-OG 

 

Hier im Systemschnitt dargestellt sind die mögliche Überhöhung entlang der Liebenauer 
Tangente, die niedrigere Geschoßhöhe zur rückwärtigen Grünzone und die Ausgestaltung der 
Laubengangerschließung in den Atrien. 

Bei einer möglichen 8-geschoßigen Bebauung wird das Fluchtniveau von 22 m überschritten. Die 
Investoren nehmen die dadurch erhöhten Anforderungen an den Brandschutz bewusst in Kauf. 

6.1.4 Baumassenverteilung und Höhenentwicklung 

Die Bebauung entlang der Liebenauer Tangente besteht im Grunde aus drei unterschiedlichen 

Baukörpern, die auf die Sockelzone aufgesetzt sind. Der erste Baukörper reagiert auf die 

Bestandsbebauung und erreicht zur Tangente eine Höhe von 6 Geschoßen, die sich zur 

Weinholdstraße und zum Hof hin auf 4 Geschoße reduzieren. 

Der zweite Baukörper setzt mit 8 Geschoßen zur Liebenauer Tangente ein Zeichen und reduziert 

sich auf 6 Geschoße zum Hof. Dieser Baukörper ist bewusst als gegenüber zur Bebauung an der 

Südseite der Liebenauer Tangente als Hochpunkt gesetzt. 

Der dritte Baukörper und die zur Münzgrabenstraße Anschließenden sind mit 5 Geschoßen 

konzipiert.  

Im Norden der Münzgrabenstraße lockert sich die Bauweise in einzelne Baukörper mit 4 

Geschoßen auf. 
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Abbildung 38 Lageplan, Quelle: Plan balloon architekten ZT-OG 

 

6.1.5 hard facts / Kennzahlen 

·  Nutzungsoffene Erdgeschoßzone 

·  Arkadengänge verbinden die Straßenräume mit den hofseitigen Grünzonen 

·  Durchgehender 2-3 geschossiger Sockel 

·  Aufgesetzte Baukörper mit Höhenstaffelung: 4 – 8 Geschoße, dazwischen Freiräume für 
die Winddurchströmung  

·  Öffentliche Durchwegung des siedlungsöffentlichen Grünraumes im Norden  

·  Anlieferung und Entsorgung gebündelt am östlichen Vorplatz, Weinholdstraße sowie an 
der Münzgrabenstraße 

 

HARDFACTS  

Grundstücksgröße gesamt 17.517 m2 

Bruttogeschoßfläche des Entwurfs 30.953 m2 

Dichte über das gesamte Planungsgebiet: 1,77 
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6.2 Grün- und Freiraumqualitäten im Testentwurf 

6.2.1 Durchwegung und Verbindungen  

 

Abbildung 39 Durchwegungen, Quelle: balloon architekten ZT-OG und studio boden 

 

In der Bestands – und SWOT Analyse und dem Workshopverfahren hat sich die Wichtigkeit einer 
öffentlichen Durchwegung und der allgemeinen Durchlässigkeit des Gebietes zwischen dem 
urbanen angrenzenden Umfeld, dem Bearbeitungsgebiet und dem Einfamilienhausgebiet 
gefestigt. Die öffentliche Durchwegung als Hauptwegeverbindung, mit den Durchbrüchen und 
internen Durchwegungen spiegeln die Planungsideen eines öffentlich zugänglichen Raumes 
wieder, mit Anknüpfungspunkten und Eingängen ins Quartier. Das Planungsgebiet hat neben 
seiner öffentlichen Durchwegung auch einen übergeordneten Fuß- und Radweg und mögliche 
Anbindungen an die Umgebung. Der Hauptweg misst eine Breite von 2,5 m bis 3m, die 
Nebenwege und Zuwege zum Gebäude 2 m bis 2,5 m. Die Durchwegung sollte aus 
versickerungsfähigem Belag erstellt sein. Im Bereich des Vorplatzes und im nördlichen Teil des 
Gebietes sind jeweils TG – Garagen Einfahrten, sowie Zufahrtsmöglichkeiten für die Ver- und 
Entsorgung. Diese Bereiche sind versiegelt. Gemäß der Grünflächenfaktor Verordnung der Stadt 
Graz (Stand Juli 2023) muss für das Planungsgebiet ein GFF von 0,6 erreicht werden.  
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6.2.2 Grün-und Freiraumstrukturen 

 

Abbildung 40 Grün- und Freiraumstruktur, Quelle: balloon architekten ZT-OG und studio boden 

 

Aus städtebaulicher und landschaftsarchitektonischer Sicht bestimmen folgende Frei- und 
Grünraumstrukturen das Planungsgebiet und sichern für alle Bauplätze eine entsprechende 
Versorgung mit wohnungsnahen Grün- und Freiflächen: 

·  Ein großzügiger, zusammenhängender Grün- und Freiraumraum (Park) mit 
umfangreichen Baumpflanzung als Puffer zum angrenzenden Umfeld sichert die 
klimatischen Wohlfahrtswirkungen, entschärft die Blickbeziehungen zwischen 
Bestandsstrukturen und Neuplanung und ermöglicht die Umsetzung des 
Grünflächenfaktors und der Entwässerung. 

·  Die Verbindungsachse (öffentliche Durchwegung) von Ost nach West schafft wichtige 
Anknüpfungspunkte und Eintritte ins Quartier. Ausführung mit versickerungsfähigem 
Belag. 

·  Der Park beinhaltet Aufenthalts- und Gemeinschaftsflächen (versickerungsfähige Beläge). 

·  Etablierung einer übergeordnete Grünverbindung entlang Liebenauer Tangente und 
Münzgrabenstraße.  

·  Intensiv begrünte Dachgärten und Grünstrukturen auf EG-Niveau müssen als 
zusammenhängender Grünraum gedacht werden. 

·  Öffnungen, wie das Stadtfoyer, sind wichtig um übergeordnete Wegeverbindungen durch 
das Quartier zu ermöglichen . 

In die geplanten Grün- und Freiraumstrukturen ist ein vielfältiges Wegenetz eingegliedert, das 
nicht nur der internen und öffentlichen Erschließung dient, sondern auch als Begegnungsorte für 
die angelagerten Aufenthalts-, und Spielflächen dient. 

Der zusammenhängende Park und die siedlungsöffentlichen Frei- und Spielflächen bestimmen als 
Teil des Grün- und Freiraumsystem wesentlich den Siedlungscharakter und das Siedlungsleben. 
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Ihnen kommt hinsichtlich der Förderung des Gemeinschaftslebens und der Etablierung einer 
Nachbarschaft als Begegnungsort eine besonders wichtige Rolle zu.  

 

 

 

Abbildung 41 Systemschnitt mit Freiraumstruktur, Quelle: balloon architekten ZT-OG und studio boden 

 

Die Grünstrukturen des Planungsgebietes werden als ein zusammenhängendes Grünraumsystem 
verstanden. 

 

  



 RPL Liebenauer Tangente 

  53 / 76 

 

6.2.3 Bepflanzungskonzept  

 

Abbildung 42 Baumkonzept Quelle: balloon architekten ZT-OG und studio boden 

 

Das Baumkonzept (Bepflanzungskonzept) teilt sich in 4 Gestaltungsbereiche auf: 

(1) Der Park dient als Puffer zu den angrenzenden Nachbarsgrundstücken und ist als 
zusammenhängender Grünraum geplant. Folgende klimafitte und ökologische 
Beispielbaumarten (Parkbäume) sollten vorgesehen werden:  
Großkronige Bäume (1 Ordnung): Tilia tomentosa, Fraxinus pennsylvanica  (Standort 
nicht unterbaut), Celtis australis, Liquidamber styraciflua, Carpinus betulus und Gingko 
biloba (nur männliche Zucht)  
Mittelkronige Bäume (2 Ordnung): Acer platanoides, Prunus avium oder Prunus padus 
und Cercidiphyllum japonicum  
 

(2) Der Vorplatz mit Baumhain aus Gleditsia triacanthos und/oder Celtis australis (beide 
Arten stadtklimatauglich) mit einem feingliedrigen aber dichten Kronendach um die 
Beschattung für die darunterliegenden Aufenthaltsplätze zu gewährleisten. 
 

(3) Das Vorfeld mit einer Platanen Baumreihe entlang Liebenauer Tangente (diese ersetzen 
mittel- bis langfristig die bestehenden Pappeln) und einer der Baumreihe Gleditsia 
triacanthos ‚Skyline‘ entlang Münzgrabenstraße bis zum nördlichen Ende des 
Planungsgebietes.  
 

(4) Die Dachgärten werden mit Sträuchern und Kleinbäumen gestaltet. Der Substrataufbau 
für Bäume muss 150 cm aufweisen, für Sträucher 100 cm mit einem entsprechendem 
Wurzelraumvolumen. Folgende Beispielarten werden vorgeschlagen: 
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Mittelkronige Bäume (2 Ordnung): Acer campestre, Fraxinus ornus und Acer 
buergerianum gelten im Bereich der Terrassen als Leitarten.  
Kleinkronige Bäume (3 Ordnung): Prunus padus, Prunus avium, Tedradium daniellii 
Sträucher: Cornus mas, Amelanchier rotundifolia, Salix rosmarinifolia 

 

Der Außenanlagenplan und vor allem die Baumauswahl muss mit der Grünraumabteilung A10-5 
vor Einreichung abgestimmt werden. Bäume welche auf Tiefgaragenflächen stehen (unterbauter 
Bereich) müssen ein Wurzelvolumen von 50 m3 und einen Substrataufbau von 150 cm aufweisen. 
Der Substrataufbau über Tiefgaragen muss mind. Netto 100,0 cm aufweisen. 

 

6.2.4 Frischluftkorridor / Durchlässigkeit 

 

Abbildung 43 Frischluftkorridor, Quelle: balloon architekten ZT-OG und studio boden 

 

Hinsichtlich der Flur- und Murtalwinde ergeben sich planerische Vorgabe hinsichtlich Bebauung 

und Gebäude Orientierung. Die Gebäude müssen Nord-Süd ausgerichtet sein und die 

Frischluftkorridore nicht blockieren.  

Daher wurde in der Planung, Durchlässigkeit in Form von Dachterrassen und Öffnung angedacht 

um die Möglichkeit der Windzirkulation zu gewährleisten und zu erfüllen. Die Winde spielen bei 

der Ausrichtung, Höhe und Dimension der Gebäude eine entscheidende Rolle.  
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6.2.5 Grünflächenfaktor  

Im Planungsgebiet ist ein Grünflächenfaktor von 0,6 des Geschosswohnungsbaus zu erfüllen 
(Verordnung Grünflächenfaktor der Landeshauptstadt Graz, Juli 2023). Der Grünflächenfaktor 
wird über das Gesamtprojekt berechnet.  

Folgende Anforderungen und Ausgestaltungen sind notwendig, um den Faktor von 0,6 zu 
erreichen: 

·  Die öffentliche Durchwegung und die Spielflächen müssen versickerungsfähig sein (z.B. 
Wassergebundene Wegedecke). 

·  Die Spiel- und Aufenthaltsflächen sind im Parkbereich anzulegen um ein ausreichendes 
Kinderspielflächenangebot für alle zu gewährleisten. Ist die gesetzliche geforderte 
Kinderspielfläche im Parkbereich nicht vollständig umsetzbar, müssen die Spiel- und 
Aufenthaltsflächen zusätzlich auf den Dachflächen (zugänglichen Dachterrassen) 
eingeplant werden. Diese sollen direkt zugänglich sein und mit Gemeinschaftsräumen in 
Verbindung stehen. 

·  Die Spiel- und Aufenthaltsflächen benötigen Beschattung entweder durch Bäume und 
Sträucher oder Sonnensegel (idealerweise in Kombination). 

·  Der Aufbau der Dachterrassen und Tiefgaragen müssen für die Baumpflanzung 150 cm 
aufweisen, da sonst ist keine nachhaltige, langfristige Pflanzung auf unterbauten Flächen 
möglich ist. Das erforderliche Wurzelraumvolumen von 50,0 m³ ist zu gewährleisten. 

·  Der Grünflächenfaktor ist nur zu erreichen, wenn die Dachgärten intensiv begrünt 
werden (Bäume, Sträucher und Stauden) und einen Substrataufbau von 150 cm 
aufweisen. 

·  Die obersten Dachflächen müssen mit einer Extensivbegrünung mit einer Substratdicke 
von 15-20 cm ausgestaltet werden. 

·  Der Anteil der versiegelten Flächen (z.B. nicht sickerfähige Beläge) darf nicht erhöht 
werden. 

·  Die erdgebundenen Grünflächen und die Grünflächen auf den Dachflächen müssen als 
zusammenhängender Grünraum verstanden werden und niederschwellig für alle 
erreichbar sein. Sie sind für das Erreichen des Grünflächenfaktors notwendig. 

·  Liste mit möglichen Leitarten für das Baumkonzept: 
(1) Park: Großkronige Bäume (1.Ordnung)-> Tilia tomentosa, Celtis australis, 

Liquidamber styraciflua und Carpinus betulus und Ginko biloba ( nur männliche 
Zucht)  
Mittelkronige Bäume (2.Ordnung): Acer  platanoides, Prunus avium, Prunus padus 
und Cercidiphyllum japonicum  

(2) Vorplatz: Celtis australis und/oder  Gleditsia triacanthos  
(3) Vorfeld: Platanen und Gleditsia triacanthos ‚Skyline‘ 
(4) Dachgärten: Acer campestre, Fraxnius ornus und Acer monspessulanum 
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6.2.6 Klimaanpassungen und Resilienz  

Städte müssen resilienter auf zukünftige klimatische Herausforderungen reagieren können, dazu 
benötigt es vielfältige Grün- und Freiraumstrukturen und eine gerechte Verteilung und 
flächendeckenden Zugang dieser Freiräume.  

Ziel ist es im Projektgebiet durch gezielte planerische und gestalterische Maßnahmen, 
klimatischen Herausforderungen gerecht zu werden und Klimaanpassungen zu gewährleisten. 
Das zeigt sich durch folgende  umgesetzte Maßnahmen : 

·  Orientierung und Durchbrüche der Gebäude nach Nord/ Süd um Kaltluft- und 
Windzirkulationen zu gewährleisten.  

·  Zusammenhängender Grünraum in der EG Zone und Dachgärten mit intensiver 
Begrünung und Baumpflanzungen sowie extensiver Dachbegrünung.  

·  Fokus auf Baumpflanzungen in den nicht unterbauten Bereichen, Pflanzung von groß- 
und mittelkronigen Bäumen und artenreicher Vielfalt siehe auch Grünflächenfaktor.  

·  Substrathöhen bei Baumpflanzungen auf Tiefgarage mindesten 150cm um den Standort 
längerfristig  für Großbäume zu gewährleisten.  

·  Bäume als Schattenspender.  

·  Aufenthaltsbereiche und Gehwege/Zuwege aus versickerungsfähigen Belägen.  

·  Grün – Blaue Infrastruktur: Einsatz von Pflanzen und Wasser um sich gegen 
Klimaanpassungen und Wetterextreme besser wappnen zu können durch 
Versickerungsmulden, Sickeranlagen und Rückhaltebecken aber auch vielfältige Bäume, 
Gründächer und Grünstrukturen. 
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6.2.7 Gesamtprojekt Testentwurf  

 

Abbildung 44 Testentwurf, Quelle: Plan balloon architekten ZT-OG und studio boden 

 

6.3  Mobilitätskonzept und Erschließung 

6.3.1 Prognose der zusätzlichen Verkehrsbelastung 

Der geplante Gebäudekomplex an der Liebenauer Tangente umfasst eine Nettonutzfläche von 
insgesamt 21.000 m² mit einer Baudichte von 1,5. Davon werden zukünftig 10.500 m² als 
Wohnfläche, 8.400 m² als Bürofläche und 2.100 m² als Geschäftsfläche genutzt. Es sind 300 
Stellplätze für die geplante Nutzung des Gebäudekomplexes vorgesehen. 

Aus der Verkehrserzeugung resultiert, dass für den geplanten Gebäudekomplex an der 
Liebenauer Tangente mit einem zusätzlichen Verkehrsaufkommen von insgesamt 1403 Kfz-
Fahrten (1353 Pkw-Fahrten, 50 Lkw-Fahrten) je Werktag zu rechnen ist. Eine Fahrt kann hierbei 
eine Zu- oder Abfahrt sein. Die Ergebnisse der Verkehrserzeugung sind dem Bericht 
„Bebauungsstudie Liebenauer Tangente“ von Trafility GmbH (Stand: Mai 2019, Version: A-02) zu 
entnehmen. 

 

Im Zuge der Entwicklung des Messequadrant Graz werden große Teile des Bezirks Liebenau 
entwickelt. Auf Basis des Verkehrskonzept Messequadrant lt. ZIS+P1 wurde als Prognosejahr das 
Jahr 2025 herangezogen. Die prognostizierten Verkehrszahlen wurden mittels Hochrechnung der 
vorhandenen Zähldaten und auf Basis der zukünftigen Verkehrsaufteilung an den Knotenpunkten 
gemäß dem Verkehrsmodell nach ZIS+P abgeleitet. Im Verkehrsmodell nach ZIS+P ist eine 
Gesamtbetrachtung der zukünftigen Stadtentwicklung der zusätzlichen Nutzungen sowie die 

                                                                 
1 „“Mobilitätskonzept Messequadrant / Smart City Graz Süd -Ostteil -Teil 1: Aktualisierung Verkehrskonzept 
Messequadrant“, ZIS+P, Stand: 30.07.2018 
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Entwicklung von verkehrspolitischen Szenarien und Auswirkungsanalysen für das gesamte 
Planungsgebiet enthalten.  

 

Für die drei untersuchten Knotenpunkte ist folgender Planfall im Prognosejahr 2025 maßgebend: 

·  2025-5: Verkehrssteigerung inkl. Neuverkehr infolge des Ausbaus Messequadrant; plus 
Neuverkehr infolge der geplanten Bebauungsstudie; plus Neuverkehr infolge des Ausbaus 
A2 Z Business Tower; plus Neuverkehr infolge des Ausbaus für die Aufschließungsfläche 
VII.09 

Die Strombelastungspläne an den zu untersuchenden Knotenpunkten für den maßgebenden 
Planfall in der Morgen- und Abendspitze sind dem Bericht „Liebenauer Tangente“ von 
Trafility GmbH (Stand: September 2023, B-01) zu entnehmen. 

 

6.3.2 Leistungsfähigkeitsüberprüfung für relevante Knotenpunkte 

VLSA 0749 – Liebenauer Tangente / Dr.-Lister-Gasse 

Angesichts der Untersuchungsergebnisse weist der Knotenpunkt an der VLSA 0749 mit dem 
geplanten Bauvorhaben inklusive A2 Z Business Tower und Aufschließungsfläche VII.09 und mit 
dem Knotenausbau durch Ergänzung des nördlichen Kreuzungsarms Leistungsfähigkeitsreserven 
für künftige Verkehrssteigerungen auf. Die Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehrsablaufes ist 
daher mit dem geplanten Bauvorhaben weder in der Morgenspitze noch in der Abendspitze 
gefährdet.  

Aus den Resultaten geht hervor, dass der Straßenbahnbetrieb gegenüber dem 
Bestandsignalprojekt nicht verschlechtert wird.  

 

VLSA 0751 – Liebenauer Tangente / Münzgarbenstraße 

Die Berechnungen gehen an dieser Kreuzung von einer Adaptierung der Grünzeitenverteilung 
gegenüber dem Bestand aus. Diese Grünzeitenoptimierung stellt für den Straßenbahnbetrieb 
keine Verschlechterung dar. 

Die Ergebnisse an der VLSA 0751 zeigen, dass der Knotenpunkt mit dem geplanten Bauvorhaben 
inklusive A2 Z Business Tower für Morgen- und Abendspitze knapp an der Auslastungsgrenze ist. 
Das gegenständliche Bauvorhaben nordöstlich der Kreuzung und das daraus resultierende 
Verkehrsaufkommen hat an den maßgeblichen Relationen keine Auswirkungen. Dies resultiert 
aus der zweiseitigen Erschließung sowohl über die Münzgrabenstraße als auch über die 
Liebenauer Tangente in einen durchgängigen Garagenkomplex. Damit ist sichergestellt, dass die 
kritischen Relationen an der VLSA 0751 nicht weiter beaufschlagt werden. Insgesamt kann für den 
Planfall mit dem geplanten Bauvorhaben inklusive dem A2 Z Business Tower weiterhin ein 
flüssiger Verkehrsablauf sichergestellt werden. Bei Entwicklung der Aufschließungsfläche VII.09 
ist die Auslastungsgrenze des Knotenpunktes VLSA 0751 in der Morgenspitze erreicht. D.h. der 
Verkehr ist nicht mehr einwandfrei abwickelbar. Die Abendspitzenstunde verfügt hingegen über 
geringfügige Reserven. 

Die stufenweise Betrachtung der Bebauungsentwicklung zeigt, dass die Anbindung der 
Aufschließungsfläche VII.09 ausschließlich über die Dr. Lister Gasse den Kreuzungspunkt 
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maßgeblich belastet. Eine Sekundäraufschließung über die Liebenauer Hauptstraße hat das 
Potential zur Entlastung des Knotenpunktes. 

Aus verkehrstechnischer Sicht ist kein Einwand gegen die Errichtung des geplanten Bauvorhabens 
an der Liebenauer Tangente ableitbar. Die Flüssigkeit und Leichtigkeit des Verkehrs am 
Knotenpunkt werden durch dieses Bauvorhaben nicht beeinträchtigt.  

 

Anbindung Münzgrabenstraße 

Der Knotenpunkt wird rund 150 m nördlich von VLSA 0751 angeordnet und liegt somit außerhalb 
dessen Rückstaubereiches der nördlichen Zufahrt an der VLSA 0751. 

Die Bewertung nach RVS 03.05.12 für das Prognosejahr 2025 zeigt, dass die Anbindung 
unsignalisiert erfolgen kann. Die Errichtung eines gesonderten Linksabbiegestreifens wird 
erforderlich. Die Ausfahrt in die Münzgrabenstraße erfolgt richtungsgebunden nach rechts in 
Fahrtrichtung nach Norden. 

Alternativ wurde die Errichtung einer Lichtsignalanlage geprüft, welche jedoch im Zuge der 
aufgezeigten Entwicklungen nicht erforderlich wird. Allenfalls kann die Kreuzung für einen 
späteren signalgeregelten Betrieb vorausgerüstet werden. 

Die Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehrsablaufes ist mit dem Bauvorhaben inklusive A2 Z 
Business Tower und Aufschließungsfläche VII.09 sowohl für die Morgenspitze als auch für die 
Abendspitze sichergestellt. 

Für detailliertere Informationen zur Leistungsfähigkeitsüberprüfung wird hier auf den Bericht 
„Bebauungsstudie Liebenauer Tangente“ von Trafility GmbH (Stand: September 2023, B-01) 
verwiesen. 

 

6.3.3 Anlieferung 

Es wurden für die Anbindung des Bauvorhabens Schleppkurvennachweise jeweils an der 
Anbindung über die VLSA 0749 und an der Anbindung über die Münzgrabenstraße erstellt. Als 
Basis für die Schleppkurvenuntersuchungen diente die Planung für das Bauvorhaben von 
Kaufmann und Partner GmbH (Stand: 14.11.2023). 

Für die Anbindung an der VLSA 0749 (Liebenauer Tangente / Dr.-Lister-Gasse) wurde der 
Schleppkurvennachweis mit einem Lastzug durchgeführt, dabei wurde ein Wendeszenario zum 
Reversieren in die Ladefläche untersucht. Der Nachweis ist positiv zu bewerten.  

Die Schleppkurvennachweise an der Anbindung Münzgrabenstraße wurden zum einen mit einem 
Müllfahrzeug (am Grundstück wendend) durchgeführt. Dieser Nachweis ist positiv zu bewerten.  

 

6.4 Immisionen Testentwurf 

Im Zuge der Rahmenplanerstellung sind aufgrund der Lage des Projektgebietes auch der 
Schallschutz bzw. die Schallimmissionen aus dem Umgebungslärm ein wesentlicher 
Grundlagenbestandteil. 
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Die Geräuschbelastungen im Projektgebiet werden durch den maßgebenden vorherrschenden 
Umgebungslärm - umliegenden Straßenverkehr sowie Schienenverkehr (Straßenbahn) auf 
öffentlicher Verkehrsfläche - bestimmt. 

Das Projektgebiet wird wie folgt anhand der Planungsrichtwerte für Kerngebiet in Bezug auf den  
Widmungs-Beurteilungspegel LA,r,FW und Widmungs-Basispegel LA,95,FW schalltechnisch 
beschrieben. 
 

Planungsrichtwerte für Kerngebiet: 

Tag (06:00-19:00): LA,r,FW = 60 dB, LA,95,FW = 50 dB 

Abend (19:00-22:00): LA,r,FW = 55 dB, LA,95,FW = 45 dB 

Nacht (22:00-06:00): LA,r,FW = 50 dB, LA,95,FW = 40 dB 

 

Zur Verifizierung und als Beurteilungsgrundlage für die schalltechnischen Untersuchungen 
wurden Schallpegelmessungen im Projektgebiet durchgeführt.  

Aus den Messergebnissen ist ersichtlich, dass die Planungsrichtwerte für den Widmungs-
Beurteilungspegel LA,r,FW und Widmungs-Basispegel LA,95,FW an den Projektgrenzen hin zu den 
Verkehrsträgern (ohne Abschirmungen durch z.B. Schallschutzwand etc.) im Zeitraum Tag (06-19 
Uhr), Abend (19-22 Uhr) und Nacht (22-06 Uhr) überschritten werden. 

Dauergeräusche im Sinne der ÖNORM S 5021 sind durch die maßgebenden vorherrschenden 
Umgebungsgeräusche – Kfz Verkehr und Straßenbahn – jedoch nicht gegeben, folglich kann eine 
Einhaltung des Widmungs-Basispegel LA,95,FW abgeleitet werden. 

 

Die Bebauung „Testentwurf“ siehe Abb.1 kann aus schalltechnischer Sicht in Bezug auf 
Lärmfreistellung (Innenraum z.B. Schlafraum und Aufenthaltsbereiche im Freien z.B. private 
Balkone, Terrassen wie folgt beschrieben werden. 

 

Die Fassaden entlang der Verkehrsträger bzw. an den Stirnseiten der aufgesetzten Baukörper sind 
für künftige Freibereiche nur eingeschränkt nutzbar bzw. nur mit entsprechenden 
Schallschutzmaßnahmen realisierbar. An den von den Verkehrsträger abgewandten Fassaden 
(Innenhof) ist eine Lärmfreistellung weitestgehend gegeben bzw. erfüllt.  

Entlang von den Verkehrsträgern ist eine geschlossene Sockelzone mit einzelnen erforderlichen 
Durchwegungen zu bevorzugen, um den Schallimmissionseintrag durch den Verkehrslärm für den 

Innenhofbereich zu minimieren. 
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7 INTEGRIERTER, STÄDTEBAULICHER RAHMENPLAN 
- VORSCHAU BEBAUUNGSPLAN 

7.1  Integrierter, städtebaulicher Rahmenplan 

Sowohl die Konzipierung des Wegenetzes, die Erschließungserfordernisse für Tiefgaragen, Müll- 
und Einsatzfahrzeuge etc., als auch die Ausweisung und Verortung der siedlungsöffentlichen und 
öffentlichen Grün- und Freiräume sind im integrierten, städtebaulichen Rahmenplan 
gesamtheitlich betrachtet. Das Gesamtkonzept wurde auf eine etappenweise Realisierung unter 
Berücksichtigung von Grundstücksgrenzen und Baufeldteilungen abgestimmt.  

Wesentlich ist die Sicherstellung einer gesamthaften, baufeldübergreifenden Freiraumplanung. 

Die Weinholdstraßen 24 GmbH strebt eine Realisierung des „ersten Bauabschnittes“ an, 
beginnend mit Bebauung des Grundstückes „EZ Peter Max Neu“ (Baufeld 1). Erst nach der 
Übersiedlung kann das ehemalige Grundstück Peter Max an der Münzgrabenstraße bebaut 
werden. Die Verbindung der beiden Tiefgargeneinfahrten von der Münzgrabenstraße bis zur 
Liebenauer Tangente („Tiefgaragentunnel“) soll dann im ersten Bauabschnitt unterirdisch 
errichtet werden. (Baufeld 2) 

Die weiteren einzelnen Baufelder können grundsätzlich unabhängig voneinander entwickelt und 
bebaut werden. 

Auf den Zusammenschluss der Grundstücke im Bereich des Stadtfoyers an der Kreuzung 
Münzgrabenstraße und Liebenauer Tangente wird noch besonderes Augenmerk zu lenken sein. 

 

7.1.1 Festlegungen im integrierten, städtebaulichen Rahmenplan:  

·  Haupterschließung:  
Zufahrten an der Liebenauer Tangen und in der Münzgrabenstraße, Abbiegespuren und 
Querschnitte laut Verkehrsplanung 
Anlieferung, Entsorgung über diese Haupterschließung, kein MIV in der Grünzone,  
Ausschluss von oberirdischen Parkplätzen 

·  Grün-, Freiflächen und Fußwege 
Definition unterschiedlicher Freiraum- und Grünraumstrukturen sowie übergeordneter 
Grünraumvernetzung. Schaffung öffentlicher Durchwegung, Anknüpfungspunkte an die 
Umgebung, ein zusammenhängender Park und siedlungsöffentliche Freiräume (Spiel- 
und Aufenthalt).  

·  Höhenentwicklung:  
zweigeschoßige, durchgehende Sockelzone als Lärmschutz 
darauf einzelne Baukörper mit gesamt 6 bzw. 8 Geschoßen und 4 bzw. 6 Geschoßen zur 
Hofseite 
Abtreppung Richtung Münzgrabenstraße, 5 geschoßige Baukörper in gekoppelter 
Bebauung,  
dann 4 geschoßige Einzelbaukörper 
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·  Wohnnutzung:  
Wohnungen sind Richtung Tangente möglichst zu reduzieren 
Wohnungen die Richtung Tangente ausgerichtet werden, müssen aus 
Lärmschutzgründen überwiegend Richtung Hof (als durchgesteckte Wohnungen) 
orientiert werden 
Schutz bildende, den Wohnungen zu gute kommende Hoftypologien, sind nach 
Möglichkeit zu entwickeln 
Die halböffentlichen Freiflächen auf dem Sockel im 2. Obergeschoß und Flex-Geschoss 
müssen zum Teil auch den Wohnungen zur Verfügung stehen 
Entgegen des städtebaulichen Gutachtens kann im 1. Obergeschoß Wohnen, jedoch nur 
Richtung Hof, orientiert werden. 

·  Baugrenz- und Baufluchtlinien 
Entlang der Liebenauer Tangente und der Münzgrabenstraße wird die Straßenflucht von 
einer Baufluchtlinie definiert. Die Abschwenkung der Bauflucht nach Nordosten erzeugt 
den städtischen Platz „Entree Ost“.  
An der Hofseite legen Baugrenzlinien die maximale Ausdehnung der bebauten Fläche 
fest 

·  Frischluftschneisen 
Erhaltung der Kaltluftströme durch einen durchgehenden Frischluftkorridor.  

·  Dichte, bebaute Fläche, Grünflächenfaktor, Geschoßentwicklung 

 

 

Abbildung 45 Integrierter, städtebaulicher Rahmenplan Bebauung, Quelle: Plan balloon architekten ZT-OG und studio 
boden 
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Abbildung 46 Integrierter, städtebaulicher Rahmenplan Freiraum, Quelle: Plan balloon architekten ZT-OG und studio 
boden   

 

 

Abbildung 47 Integrierter, städtebaulicher Rahmenplan gesamt, Quelle: balloon architekten ZT-OG und studio boden 
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7.2 Vorschau auf die Bebauungsplanerstellung,  

7.2.1 vorläufige Festlegungen: 

·  Arkadengang umlaufend 

·  Sonderverträge für Bebauung an Grundstücksgrenzen 

·  Flexgeschoß und halböffentliche Verteilerebene 

·  Geschoßhöhen 

·  Höhenstaffelungen der Baukörper 

·  Zusätzliche Anforderungen aus der Freiraumplanung 

7.3 Beschreibung der Baufelder 

Die Weinholdstraßen 24 GmbH strebt eine Realisierung des „ersten Bauabschnittes“ an, 
beginnend mit Bebauung des Grundstückes „EZ Peter Max Neu“ (Baufeld 1). Erst nach der 
Übersiedlung kann das ehemalige Grundstück Peter Max an der Münzgrabenstraße bebaut 
werden. Die Verbindung der beiden Tiefgargeneinfahrten von der Münzgrabenstraße bis zur 
Liebenauer Tangente („Tiefgaragentunnel“) soll dann im ersten Bauabschnitt unterirdisch 
errichtet werden. (Baufeld 2) 

Die weiteren einzelnen Baufelder können grundsätzlich unabhängig voneinander entwickelt und 
bebaut werden. 

7.3.1 Baufeld 01 - EZ NEU P. Max  

·  Eigene EZ mit ca. 1.700 m2, Erdgeschoßnutzung Geschäftsfläche „Peter Max“ 

·  Anlieferung von der Liebenauer Tangente, Geschäftsfassade am Entré Ost, Zugang für die 
Obergeschoße von der Hofseite aus, Abstand zur Nachbargrenze mind. 9 m, Anordnung 
der Müllcontainer 

·  Abstand zur Weinholdstraße mind. 6 m, Ausbildung als grüne Klammer, Arkadengang 
umlaufend 

·  Sondervereinbarung: Öffnungen und Balkone an der Grundgrenze zu Baufeld 2 möglich 
 

HARDFACTS  

Grundstücksgröße  1.700 m2 

BGF Gewerbe 2.286 m2 

BGF Wohnen  2.652 m2 

BGF gesamt 4.938 m2 

Dichte 2,90 

Grünfläche 419 m2 

Grünfläche nicht unterbaut 419 m2 
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7.3.2 Baufeld 02 - Eigentum Weinholdstraßen 24 GmbH 

·  Zweiter Teil des ersten Bauabschnittes, nach der Übersiedelung von Peter Max 

·  Anlieferung von der Liebenauer Tangente, Nahversorger am Entree Ost, Anlieferung in 
Kombination mit Peter Max und der Tiefgarageneinfahrt 

·  Zufahrt zur Tiefgarage von der Münzgrabenstraße aus, Servitutsvereinbarungen mit 
Valentinitsch und Dörffel erforderlich, Verbindung der beiden Einfahrten über einen 
Tiefgaragentunnel 

·  Umlaufende Arkadengänge, Zugang für die Obergeschoße von der Hofseite aus 

·  Baukörper Höhen gestaffelt  
BK1: bis zu 8 Geschoße an der Liebenauer Tangente, 6 Geschoße an der Hofseite 
Baukörper 2 und 3: 5 geschoßig, Zwischenzonen für die Winddurchströmung beachten 

·  Sondervereinbarung: Öffnungen und Balkone and der Grundgrenze für Baufeld 4 
Weinrauch und 5 Dörffel 
 

HARDFACTS  

Grundstücksgröße  11.861 m2 

BGF Gewerbe 8.535 m2 

BGF Wohnen  9.927 m2 

BGF gesamt 18.462 m2 

Dichte 1,56 

Grünfläche 3.813 m2 

Grünfläche nicht unterbaut 2.960 m2 

7.3.3 Baufeld 03 - Eigentum Valentinitsch 

·  Das Baufeld Valentinitsch ist zeitlich unabhängig zu bebauen, allerdings muss die 
Zufahrt über die Tiefgarage in der Münzgrabenstraßen-Einfahrt erfolgen und 
vorbereitet sein. Es ist noch zu überdenken, ob nicht eine Garagenlift-Lösung für 
Valentintisch die unabhängigere Variante wäre. 

·  Baufluchtlinie entlang der Straße, 6 m Freihaltezone für Fuß- und Radweg, 
Grenzabstände zu den Nachbargrundstücken definieren die Baukörpergröße. 

·  Baukörper Höhen 4 geschoßig, Geschäftsfläche im EG hofseitig größer 

·  Sondervereinbarung: Servitutsvereinbarungen mit für die Zufahrt sind mit der 
Weinholdstraßen Immobilien GmbH bereits erfolgt  
 

HARDFACTS  

Grundstücksgröße  1.534 m2 

BGF Gewerbe 668 m2 

BEG Wohnen  1.584 m2 

BGF gesamt 2.252 m2 

Dichte 1,47 
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Grünfläche 350 m2 

Grünfläche nicht unterbaut 300 m2 (Grünfläche) 

7.3.4 Baufeld 04 - Eigentum Dörffel 

·  Das Baufeld Dörffel ist zeitlich unabhängig zu bebauen. Über die Tiefgaragenverbindung 
von der Münzgrabenstraße oder der Liebenauer Tangente kann das Baufeld einen 
Tiefgaragenanschluss erhalten.  

·  Baufluchtlinie entlang der Straße, 8 m Freihaltezone für Fuß- und Radweg, 
Grenzabstände zu den Nachbargrundstücken definieren die Baukörpergröße, bzw. wird 
der Baukörper wird direkt an der rückwärtigen Grundgrenze im Hof errichtet. 

·  Baukörper Höhe 4 geschoßig,  

·  Sondervereinbarung: Servitutsvereinbarungen mit für die TG-Zufahrt sind mit der 
Weinholdstraßen Immobilien GmbH bereits erfolgt  
Öffnungen und Balkone an der Grundgrenze zur Weinholdstraßen Immobilien GmbH 
müssen gewährt werden 
 

HARDFACTS  

Grundstücksgröße  764 m2 

BGF Gewerbe 320 m2 

BGF Wohnen  960 m2 

BGF gesamt 1.280 m2 

Dichte 1,68 

Grünfläche 120 m2 

Grünfläche nicht unterbaut 120 m2 

 

7.3.5 Baufeld 05 - Eigentum Weinrauch  

·  Baufluchtlinie entlang der Straße, 9 m Freihaltezone für Fuß- und Radweg,  

·  Umlaufende Arkadengänge, Markante Lage an der Stadttreppe, Stadtfoyer als 
Verbindung. 

·  Baukörper: 5 geschoßig, Zwischenzone noch Norden über dem Stadtfoyer 1-2 geschoßig 

·  Sondervereinbarung: Öffnungen und Balkone an der Grundgrenze zur Weinholdstraßen 
Immobilien GmbH müssen gewährt werden 
 

HARDFACTS  

Grundstücksgröße  1.658 m2 

BGF Gewerbe 1.966 m2 

BGF Wohnen  2.055 m2 

BGF gesamt 4.021 m2 

Dichte 2,43 
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Grünfläche 152 m2 

Grünfläche nicht unterbaut 152 m2 

 

7.4  Etappen und Zeithorizont 

Basierend auf den Erkenntnissen des integrierten, städtebaulichen Rahmenplans werden eine 
entsprechende Flächenwidmungsplanänderung und begleitende privatrechtliche Verträge 
ausgearbeitet. Das entsprechende Änderungsverfahren soll zeitnah dem Gemeinderat zum 
Auflagebeschluss vorgelegt werden. Es ist mit einer Verfahrensdauer von ca. 1 – 1 ½ Jahren zu 
rechnen.  

Für die Weiterentwicklung der im Rahmenplan skizzierten Grundlagen / städtebaulichen 
Rahmenbedingungen werden Wettbewerbe als sinnvolles und zweckmäßiges Mittel der Wahl 
durchgeführt. 
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8 FOTODOKUMENTATION 

 

Abbildung 48 Einfahrt Tiefgarage Münzgrabenstrasse, Quelle: balloon architekten ZT-OG 

 

 

Abbildung 49 Engelbert-Rückl Gasse Richtung Süd, Quelle: balloon architekten ZT-OG 
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Abbildung 50 Fahrradweg Liebenauer Tangente Richtung West, Quelle: balloon architekten ZT-OG 

 

 

Abbildung 51 Grünkorridor Liebenauer Tangente Richtung Ost, Quelle: balloon architekten ZT-OG 
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Abbildung 52 Kreuzung Münzgrabenstrasse Liebenauer Tangente Geländekante, Quelle: balloon architekten ZT-OG 

 

 

Abbildung 53 Kreuzungungspunkt Haltestellen Liebenauer Tangente Geländekante, Quelle: balloon architekten ZT-OG 
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Abbildung 54 Liebenauer Tangente Richtung Ost,  Quelle: balloon architekten ZT-OG 

 

 

Abbildung 55 Liebenauer Tangente Richtung West,  Quelle: balloon architekten ZT-OG 
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Abbildung 56 Münzgarbenstrasse Peter Max,  Quelle: balloon architekten ZT-OG 

 

 

Abbildung 57 Privatweg Münzgrabenstrasse Richtung Süd, Quelle: balloon architekten ZT-OG 
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Abbildung 58 Radweg Liebenauer Tangente Richtung Ost,  Quelle: balloon architekten ZT-OG 

 

Abbildung 59 Weinholdstrasse Richtung Nord, Quelle: balloon architekten ZT-OG 



 RPL Liebenauer Tangente 

  74 / 76 

 

Abbildung 60 Westliches Bebauungsgebiet zwischen Münzgrabenstrasse, Quelle: balloon architekten ZT-OG 
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9 PLANDARSTELLUNGEN UND BEILAGEN 
 

01_Gutachten Stadtplanung vom 24.04.2023 

02_Gutachten Abteilung Grünraum vom 10.05.2024 

03_Gutachten und STN Verkehr vom 25.10.2023 

04_Schallgutachten und Grdl.Status Dr. Pfeiler vom 19.06.2023 

05_Immisionsberechnung Zwischenstand vom 11.09.2023 

06_Machbarkeitsstudie Verkehr, Mai 2019, April 2024 

07_Integrierter, städtebaulicher Rahmenplan, April 2024, Mai 2024 
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10 QUELLENVERZEICHNIS 
 

RVS 05.04.31: Verkehrslichtsignalanlagen - Einsatzkriterien. Österreichische Forschungsgesellschaft Straße 
– Schiene – Verkehr, Ausgabe Oktober 1998. 

RVS 05.04.32: Planen von Verkehrslichtsignalanlagen. Österreichische Forschungsgesellschaft Straße – 
Schiene – Verkehr, Ausgabe Oktober 1998. 

RVS 05.04.33: Verkehrslichtsignalanlagen – Ausführung, Abnahme, Betrieb, Instandhaltung. 
Österreichische Forschungsgesellschaft Straße – Schiene – Verkehr, Ausgabe Oktober 1998. 

RVS 03.05.12: Plangleiche Knoten - Kreuzungen, T-Kreuzungen. Österreichische Forschungsgesellschaft 
Straße – Schiene – Verkehr, Ausgabe März 2007. 

VLSA 748 Liebenauer Tangente / Ostbahnhof, Überarbeitung Steuergebiet, IBV Fallast, Version 1.0, Stand: 
12.08.2014. 

VLSA 749 Liebenauer Tangente / Dr. Lister-Gasse, Überarbeitung Steuergebiet 71, IBV Fallast, Version 1.2, 
Stand: 05.12.2016. 

VLSA 750 C.-v.-H.-Straße / Ulrich-Lichtenstein-Gasse, Überarbeitung Steuergebiet 71, IBS Fallast, Version 
1.0, Stand: 12.08.2014. 

VLSA 751 Liebenauer Tangente / Münzgrabenstraße, Überarbeitung Steuergebiet 71, IBV Fallast, Version 
1.0, Stand: 12.08.2014. 

Koordinierung Steuergebiet 71 VLSA 748 – VLS 750 und VLSA 751 – 716, Überarbeitung Steuergebiet, IBV 
Fallast, Version 1.0, Stand: 13.09.2014. 

Bosserhoff D., Jänner 2016, PROGRAMM Ver_Bau: Abschätzung des Verkehrsauf-kommens durch 
Vorhaben der Bauleitplanung mit Excel-Tabellen am PC, D-65462 Gus-tavsburg, Weizengewann 8. 

Mobilitätskonzept Messequadrant / Smart City Graz Süd -Ostteil -Teil 1: Aktualisierung Verkehrskonzept 
Messequadrant, ZIS+P, Stand: 30.07.2018. 

Bebauungsstudie Liebenauer Tangente, Machbarkeitsstudie, Trafility GmbH, Stand: Mai 2019, Version: A-
02 

Bebauungsstudie Liebenauer Tangente, Machbarkeitsstudie, Trafility GmbH, Stand: September 2023, 
Version: B-01 

Inneösterreich 

Luftbildarchiv Stadt Graz 

GIS Steiermark 

studio boden 

balloon architekten ZT-OG 

Google maps 

www.graz.at 

www.verbundlinie.at 

Magistrat Stadt Graz Geoinformatik 

Kaufmann und Partner ZT-GmbH 
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